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Höhenrettung

Übung der BF Wuppertal

in Hattingen-Elfringhausen
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Titelseite: Höhenrettungsgruppe der BF Wuppertal

Foto: Jürgen Rabenschlag

Mehr-Wert
Freiwillige Feuerwehr
und berufliche Arbeit-
geber:

Das Miteinander wird in
dem Maße schwieriger,
wie es wirtschaftlich und
finanziell enger wird.
Personell auf ein Min-
destmaß ausgedünnte
Betriebe, Auftragsdel-
len, Angst um den Ar-

beitsplatz: Wen interessiert da noch der Feuerwehr-
Alarm, so hilferufend schrill er sein mag?

Die Appelle an Firmeninhaber, Geschäftsführer, Be-
triebsleiter zur „gesellschaftlichen Mitverantwor-
tung“ in diesen grundlegenden Dingen der bürger-
schaftlichen Daseins-Vorsorge verhallen oft ungehört.
Vielfach sind auch innerbetriebliche Zwänge zu stark.

Aber: Es gibt natürlich handfeste Vorteile für Unter-
nehmen, die Mitarbeiter von Freiwilligen Feuerweh-
ren beschäftigen. Weil die Feuerwehr-Ausbildung
durchaus im Betrieb verwertbar ist, z.B. wegen der
Kenntnisse bei Arbeitssicherheit und Brandschutz.
Außerdem sind Feuerwehr-Angehörige „gelernte
Teamplayer“. Und wer in der Freiwilligen Feuer-
wehr Führungsaufgaben übernimmt, dafür intensiv
ausgebildet wird am NRW-Institut der Feuerwehr,
der hat auch beruflich nutzbare Führungsqualifika-
tionen. Stichwort „Menschenführung“.

So gesehen sind Arbeitgeber keineswegs in der
„Opferrolle“, wenn sie ihre Mitarbeiter für die
Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr freistellen.
Ganz abgesehen von der gesetzlichen Regelung
der Verdienstausfall-Erstattung. Viele Ausbil-
dungsinhalte bei FF-Lehrgängen sind eben unmit-
telbar auch im Berufsleben nutzbar und anwend-
bar. Nur: Das muss Arbeitgebern und Arbeitgeber-
Verbänden erst einmal klar gemacht werden!

Ein gutes Beispiel dafür haben jetzt der Landesfeu-
erwehrverband Baden-Württemberg und die dortige
Landesfeuerwehrschule Bruchsal geliefert. Dort wur-
de vereinbart und zertifiziert, dass Absolventen ver-
schiedener Feuerwehr-Führungslehrgänge automa-
tisch die Qualifikation zum Brandschutzbeauftragten
in Betrieben der Berufsgenossenschaft Nahrungsmit-
tel und Gaststätten bekommen.
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„Mehr-Wert“ für Arbeitgeber und Unternehmen durch eine solide
Ausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr: Baden-Württemberg
macht es vor. Foto: W. Hornung

Damit wird die Ausbildung in der Freiwilligen Feu-
erwehr gleichzeitig als berufliche Qualifikation an-
erkannt, die Akzeptanz eben dieser Feuerwehr-Aus-
bildung bei Arbeitgebern zwangsläufig höher sein.
Die entsprechende Urkunde der Landesfeuerwehr-
schule „zur Vorlage beim Arbeitgeber“ reicht. So ist
es mit der Berufsgenossenschaft vereinbart.

Das spart diesem im Zweifel viel Geld. Und ist sicher
ähnlich auch auf andere Sparten übertragbar.

Knappe Frage des LFV-Vorsitzenden Walter Jonas:
„Warum geht das bei uns in NRW nicht so problem-
los...“?

Wie Recht er hat. Aber der Verband ist dran am The-
ma!

WOLFGANG HORNUNG
LFV-Pressesprecher

Verband aktuell DFV trauert um
Benno Ladwig
Bonn. Der erste Bundesgeschäfts-
führer des Deutschen Feuerwehr-
verbandes der Nachkriegszeit, Ben-
no Ladwig, ist tot. Er starb Ende
April im Alter von 92 Jahren.

Ladwig war bis 1976 dreizehn Jah-
re lang Generalsekretär des Ver-
bandes und Weggefährte des DFV-
Präsidenten Albert Bürger. Er kam
1960 vom LFV Niedersachsen zum
DFV und baute in Bonn die Bun-
desgeschäftsstelle auf. Maßgebli-
chen Anteil hatte er an der Grün-
dung der Deutschen Jugendfeuer-
wehr und am Aufbau des Versand-
hauses des DFV, mit dessen Lei-
tung er Rolf Schäfer betraute.

Delbrück eine „Feuerwehr-Stadt“
Die 30 000-Einwohner-Stadt Del-
brück im Kreis Paderborn gliedert
sich in zehn Ortschaften. Die „Kern-
stadt“ Delbrück hat ca. 10 000 Ein-
wohner. Die städtische Freiwillige
Feuerwehr, die über einen bemer-
kenswerten Fahrzeug- und Technik-
park verfügt, gliedert sich in fünf

Löschzüge, einen ABC- und einen
Musikzug nebst Jugendfeuerwehr.
230 Mann/Frau stehen im aktiven
Einsatzdienst. – Aus der FF Delbrück,
Löschzug Ostenland, kommt auch der
derzeit amtierende Kreisbrandmeister
des Kreises Paderborn, Willi Hecker.

– woh –

vfdb-aktuell:

Neue Richtlinien
Folgende Richtlinien des Referates 10
(Umweltschutz) sind in letzter Zeit vom
technisch-wissenschaftlichen Beirat
(TWB) der vfdb als aktualisierte bzw.
neue Richtlinien verabschiedet worden.

– Richtlinie 10/01: Richtlinie zur Be-
wertung von Schadstoffkonzentra-
tionen im Feuerwehreinsatz, vom
März 2003

– Richtlinie10/02: Richtlinie für die
Feuerwehr im B-Einsatz, vom De-
zember 2002

– Richtlinie 10/05-T1: Richtlinie für
den Gefahrstoffnachweis im Feuer-
wehreinsatz, Teil 1: Nachweistech-
nik, vom Juni 2001

Sie sind wie immer bei vfdb-Richtlini-
en über den VdS in Köln als Druckver-
sion zu beziehen.

Auf der Homepage des Referates 10,
www.vfdb-10.de, liegen folgende Ent-
würfe zur Diskussion und Information
bereit:

– Richtlinie 10/05-T2: Richtlinie für
den Gefahrstoffnachweis im Feuer-
wehreinsatz, Teil 2: Nachweistaktik,
vom März 2003

– Richtlinie 10/05-T3: Richtlinie für
den Gefahrstoffnachweis im Feuer-
wehreinsatz, Teil 3: Nachweistech-
nik, vom März 2003

– Einsatzhinweise zu SARS auf Basis
der Empfehlungen des RKI, www.
rki.de

Die künftige FwDV 500 „Einheiten im
ABC-Einsatz“ (Nachfolger für die
FwDV 9 und 14) steht auf der Homepage
der Staatlichen Feuerwehrschule in Re-
gensburg unter www.sfsr-bayern.de zum
Download und zur Stellungnahme bereit.

München, 10.4.03
Dipl.-Ing. Trepesch,

Vorsitzender des Referates 10 der vfdb
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Delbrück trumpfte mächtig auf

DFV-Präsident Schäuble war hier wie dort: Beim Verbandsvorstand und auch bei der Ju-
gendfeuerwehr. Und – im Bild – in der „guten Stube“ von Delbrück mit dem Chef der Jubi-
liäumsfeuerwehr, Reinhard Brand (2. v. rechts), LFV-Vorsitzendem Walter Jonas (links) und
dem früheren Paderborner Kreisbrandmeister Franz Rickert (rechts). Foto: W. Hornung

FF Delbrück: Jugend-Zeltlager und Umweltalarm beim Jubiläum
Mitbürgern feiern. Auch die NRW-
Feuerwehrfamilie sollte teilhaben.
Darum auch das Landeszeltlager für
vier Tage der NRW-Jugendfeuer-
wehr.

Mittendrin sah JF-Chef Uwe Friesen
etwas zerzaust aus. Der stürmische
Dauerregen – naja. Dann aber die Or-
kan-Warnung des Wetterdienstes für
den späten Samstagabend. Da kamen
Erinnerungen auf an das Drama 2002

in Berlin. Konsequenz: Alarmmäßi-
ge Evakuierung des Zeltlagers mit
Hilfe der gastgebenden Feuerwehr,
Unterbringung der Jungen und
Mädchen in Schulen und Sporthal-
len.

Alles prima gelaufen. Nichts passiert.
Selbst das große Unwetter kam so
nicht. Aber für die Chronik der FF
Delbrück war es ganz bestimmt ein
Highlight... –woh–

Eine Freiwillige Feuerwehr haute
mächtig auf den Putz: Das Jubiläum
zum 125-jährigen Bestehen war rund-
herum eine Show. Allein das Festzelt:
2-stöckig! Alles gigantisch, aber er-
folgreich. Feuerwehr für ein langes
Wochenende allgegenwärtig. Mit einer
Bürger-Resonanz, die an manch ande-
rer Stelle neidisch machen könnte.

Aber die Feuerwehr in Delbrück
wollte nicht nur mit ihren eigenen

Werkfeuerwehr wurde
aufgelöst
Paderborn. Die Werkfeuerwehr HDO
Druckgusstechnik, die letzte noch beste-
hende im Paderborner Stadtgebiet, wur-
de per Ende April aufgelöst. Das Perso-
nal wurde in den Werkschutz des Betrie-
bes (600 Beschäftigte) integriert, zwei
Fahrzeuge (TSF und MTW) an die Städ-
tische Feuerwehr verschenkt. – woh –

Spritzen-Wettbewerb
Mechernich. Den „3. Spritzenwettbe-
werb der Rheinlande mit historischen
Handdruckspritzen“ veranstaltet die
Löschgruppe Firmenich-Obergartzen der
FF Mechernich am 14. September 2003.
Es werden wieder zahlreiche Teilnehmer
und Besucher aus ganz Deutschland er-
wartet. Kontakt: HBM Konrad Hama-
cher, Tel. 0 22 56/32 30. – woh –

„Schon gewusst?“

Erdöl durch NRW
Köln. In Wesseling ist der Endpunkt
einer 391 km langen Öl-Pipeline
(71 cm Durchmesser) der „Nord-
West Ölleitung GmbH“ in Wil-
helmshaven. Mit 65 bar Druck
kommt das schwarze Gold in Och-
trup (Münsterland) in NRW-Gebiet;
hier kam es vor 30 Jahren zu einem
spektakulären Zwischenfall nach ei-
nem Rohrbruch, hier gibt es auch ein
unterirdisches Öllager (Kaverne) im
Rahmen der Bundes-Rohölreserve.
Die Leitung verläuft weiter über Gel-
senkirchen-Scholven (Ruhr-Oel) und
GE-Horst zur Betriebsstelle Mühl-
heim und schließlich zum Werk
Wesseling der DEA. – woh –

Ein Bild mit Symbolcharakter: Der Prä-
sident des Deutschen Feuerwehrverban-
des (DFV) verabschiedete sich am 3. Mai
2003 vom LFV-NRW in Delbrück/Kreis
Paderborn. Die 30 000 Einwohner-Stadt
feierte mit beeindruckender Bürgerbetei-
ligung und einem fulminösen Festpro-
gramm das 125-jährige Bestehen ihrer
Freiwilligen Feuerwehr. Stadtbrandin-
spektor Reinhard Brand und seine Mann-
schaft boten ein Jubiläumsprogramm, das

einer Kleinstadt-Feuerwehr alle Ehre
machte. Dazu gehörte neben den vielfäl-
tigen öffentlichen Aktionen die Vor-
standssitzung des Landesfeuerwehrver-
bandes und das Landeszeltlager der
NRW-Jugendfeuerwehr mit knapp 800
Teilnehmern aus 38 Gruppen. Die muss-
ten zwar vor dem Wetter kapitulieren und
wegen der angesagten Orkanböen das
Lager räumen, ließen sich aber die Stim-
mung nicht nehmen. –woh–
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Großes Festival der NRW-Feuerwehrmusik in Gescher

Strahlende Gesamtsieger, mit Trophäen geradezu überschüttet: Der
Musikzug der FF Radevormwald mit seinem Stabführer Thomas
Klöckner (vorn Mitte).

In der Jugendarbeit ist der gastgebende Feuerwehr-Spielmannszug
Gescher (vorne) stark engagiert. Zum 75-jährigen Bestehen fand dort
das 15. Landeswertungsspielen des LFV statt. Fotos: W. Hornung

„Der Blick zurück“
Die erste vollautomatische Drehleiter
kam nicht von Metz, sondern von
Magirus!

In der Nummer 4/2003 der Zeitschrift
„Der Feuerwehrmann“ zitiert auf Seite
78 Wolfgang Hornung einen Auszug
aus dem Buch „Drehleitern und Lösch-
fahrzeuge“ (Motorbuch-Verlag) über

Leser schreiben
die Lieferung der ersten vollautomati-
schen Drehleitern der Welt mit maschi-
nellem Antrieb durch die Fa. Daimler-
Benz/Metz an die Berufsfeuerwehren in
Aachen, Duisburg und Essen.

Historische Unterlagen belegen indes,
dass Magirus bereits 1914 an die Feu-
erwehr in Görlitz eine Drehleiter liefer-
te, die einen Antrieb für Aufrichten und
Ausziehen vom Fahrmotor hatte; ledig-
lich das Drehen musste noch per Hand
ausgeführt werden. 1916 folgte dann

von Magirus die erste benzinautomobi-
le Drehleiter der Welt mit maschinellem
Antrieb aller Leiterbewegungen durch
den Fahrmotor für die Feuerwehr in
Chemnitz.
Wenngleich nach der ersten Euphorie
jetzt eine gewisse Sachlichkeit eintreten
dürfte, so ist zumindest der tatsächli-
chen Feuerwehrgeschichte zu ihrem
Recht verholfen.
Als Nachweis über die erste, von der Fa.
Magirus in Ulm gebaute, vollautomati-

Gescher. Nordrhein-Westfalens Feuer-
wehrmusiker haben bei Petrus offenbar
gute Karten: Pünktlich zu den 15. Lan-
deswertungsspielen am ersten Mai-
Sonntag in der Glockenstadt Gescher
(Kreis Borken) waren die schweren Re-
genwolken weggeblasen, strahlte die
Sonne mit Veranstaltern, Organisatoren
und Akteuren um die Wette. Volksfest-
Stimmung.

Knapp 400 Musiker in Uniform mar-
schierten in Gescher auf, zeigten
durchweg hohe Professionalität. Die
Wertungsrichter waren sichtlich be-
eindruckt, die vielen hundert Zuhörer
und Zuschauer nicht minder. Und für
Landesstabführer Werner Ketzer
(Rietberg) muss es eine Art Feiertag
gewesen sein, als er feststellen konn-
te, dass jahrelange Ausbildungsbe-
mühungen des LFV-Fachausschusses
„Musik“ gute Früchte getragen haben
und weiter tragen.

Mächtig abgeräumt bei der Siegereh-
rung dieses 15. Landeswertungsspielens
hat der Musikzug der Freiwilligen Feu-
erwehr Radevormwald im Oberbergi-
schen Kreis. Stabführer Thomas Klöck-
ner konnte auf der Bühne die Pokale gar
nicht alle im Arm halten, die da auf ein-
mal auf ihn „einprasselten“. Ganz abge-
sehen davon, dass die Radevormwalder
Feuerwehr-Musiker das beste Punkter-
gebnis der Gesamtveranstaltung erziel-
ten: Sie lieferten das beste Bühnenspiel
in der Oberstufe und erhielten dafür den
ersten Pokal. Für das beste Straßenspiel
überreichte LFV-Ehrenvorsitzender Dr.
h.c. Klaus Schneider höchstpersönlich
die von ihm gestiftete Trophäe, die sei-
nen Namen trägt. Und für die genannte
beste Gesamtwertung gab es obendrein
den vom früheren NRW-Feuerschutzin-
spekteur Wolfgang Schürmann gestifte-
ten Wanderpokal, der jetzt endgültig in
den Besitz dieses Musikzuges überging.

Weitere Pokalehren gingen an den
70-köpfigen Feuerwehr-Spielmannszug
Neuenkirchen (FF Rietberg, Kreis Gü-
tersloh) unter Leitung von Heinz-Her-
mann Dreisewerd für das beste Bühnen-
spiel in der Oberstufe sowie in der glei-
chen Sparte für die Mittelstufe an das
Tambourcorps Soest-Mitte mit André
Hänsch an der Spitze. Der erst vor zwei
Jahren gegründete 18-köpfige Musik-
zug Luchem der FF Lagerwehe im
Kreis Düren (Leitung: Herbert Schrö-
der) holte sich auf Anhieb den Pokal in
der Wertungsklasse Mittelstufe für das
beste Bühnenspiel. Diese Musikertrup-
pe trat in historischen Uniformen auf
und zog die Blicke aller Zuschauer auf
sich. Insgesamt nahmen zwölf von ins-
gesamt knapp 200 Zügen der Feuer-
wehrmusik in NRW an diesen Wer-
tungsspielen teil.

(Weitere Ergebnisse und eine Zusam-
menfassung in der nächsten Ausgabe)

–woh–
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Aus den Regierungsbezirken

RB Arnsberg

Übung der Höhenrettungsgruppe Wuppertal in Hattingen

Deutlich zeigte sich die für andere
Feuerwehreinsätze untypisch lange
Einsatzdauer, hervorgerufen durch die
notwendigen hohen Sicherheitsanfor-
derungen.

Hattingen/Wuppertal. Die Höhenret-
tungsgruppe der Feuerwehr Wuppertal
stellte sich bereits in der Ausgabe 8/9
2002 „Der Feuerwehrmann“ mit ihren
Einsatzvarianten zur Rettung aus Hö-
hen und Tiefen vor.

Um die vielfältigen Möglichkeiten zu
trainieren, benötigt die Gruppe immer
wieder geeignete Übungsobjekte. Zur
Rettung von Personen aus Höhen be-
suchte sie nun die Nachbarstadt Hat-
tingen, um im Beisein der Führungs-
kräfte der Feuerwehr Hattingen im ur-
banen Bereich der Stadt, der Elfring-
hauser Schweiz, in Zusammenwirken
mit dem dort ansässigen ehrenamtli-
chen Löschzug, zu üben. Einsatzobjekt
war ein 70 Meter hoher Windgenera-
tor, von dessen höchster Stelle ein fik-
tiv verunfallter Mechaniker gerettet
wurde.

Die Höhenretter, bereits bei der BF
Wuppertal seit 1999 installiert, meis-
terten diesen Übungseinsatz mit Bra-
vour.

Die Höhenrettungsgruppe verfügt über
insgesamt 15 ausgebildete Retter. Diese
werden ausschließlich über die Leitstel-
le der Berufsfeuerwehr Wuppertal alar-
miert. JR

Hohe Sicherheits-
anforderungen an
Höhenretter.
Foto:
BI U. v. Scherenberg

Erste Magirus-Autodrehleiter mit direktem Antrieb aller Leiterbewegungen vom Fahrmotor
aus, geliefert 1916 an die Feuerwehr in Chemnitz. Foto: Archiv IVECO-Magirus, Ulm

sche Drehleiter mit direktem Antrieb
aller Leiterbewegungen vom Fahrmotor
aus ist ein Foto hier angefügt. Gesteu-
ert wurden die Leiterbewegungen von
einem zentralen Schaltbock; die Bedie-
nung erfolgte damals noch im Stehen.
Die Steighöhe lag bei 25 Meter.

H.-J. Profeld, München
(Mitarbeiter im Referat 11 „Brand-

schutzgeschichte“ der vfdb)

Anm. der Redaktion:

Wir danken Herrn Profeld für diese Er-
gänzung. Unser Kurzbeitrag aus dem
genannten Buch bezog sich allerdings
bewusst auf die ersten vollautomati-
schen Metz-Drehleitern in Nordrhein-
Westfalen.
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Kameraden der Feuerwehr Hamm ausgezeichnet
Hamm. Bei der Jahresdienstbespre-
chung der Feuerwehr Hamm wurden
wieder verdiente Feuerwehrmänner mit
besonderen Auszeichnungen bedacht.

Martina Grochow vom Vorstand der
Jugendfeuerwehr Nordrhein-Westfalen
zeichnete Torsten Brendel, Stellvertre-
tender Stadtjugendfeuerwehrwart der

Jugendfeuerwehr Hamm, und Dirk Ren-
ningholtz, langjähriger Jugendfeuerwehr-
wart der Jugendfeuerwehr Rhynern, mit
der silbernen Ehrennadel der Jugend-
feuerwehr Nordrhein-Westfalen aus.
Bezirksbrandmeister Hartmut Ziebs
und der Ehrenvorsitzende des Landes-
feuerwehrverbandes Nordrhein-West-
falen, Dr. h.c. Klaus Schneider würdig-
ten die Verdienste von Uwe Lünemann
und Heinz Bretscher. So ist Lünemann
dienstältester Bereichsführer der Feuer-
wehr Hamm. Bereits 1982 übernahm er
diese Funktion. Bretscher fungierte jah-
relang als Zugführer in Werries und
machte sich als Kreisausbilder verdient.
Beide Feuerwehrmänner wurden mit
dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz
in Silber ausgezeichnet. fk

Feuerwehrehrenkreuz in Silber für Günter Braun und Wolfgang Padberg
Winterberg. Groß war die Überra-
schung bei der Dienstbesprechung
der Löschgruppenführer der Feuerwehr
Winterberg am letzten Mittwochabend.
Die beiden stellv. Leiter der Feuerwehr
Winterberg, Stadtbrandinspektor Gün-
ter Braun und Wolfgang Padberg,  wur-
den mit dem Feuerwehrehrenkreuz in
Silber ausgezeichnet.

Die Auszeichnung überreichte Kreis-
brandmeister Martin Rickert. In ei-
ner Laudatio würdigte er die Ver-

dienste der beiden im Feuerwehr-
wesen.

Stadtbrandinspektor Günter Braun, lange
Jahre Löschzugführer in Winterberg, ist
seit sieben Jahren stellvertretender Leiter
der Feuerwehr Winterberg und kann in
diesem Jahr auf 25 Jahre Dienstzeit zu-
rückblicken. Neben der Funktion als
Brandschutztechniker kümmert er sich
auch um den Fuhrpark der Feuerwehr-
fahrzeuge im Winterberger Stadtgebiet.
Stadtbrandinspektor Wolfgang Padberg

übt neben der siebenjährigen Stellvertre-
terfunktion noch das Amt des Löschzug-
führers im Ortsteil Niedersfeld aus. Auch
er kann auf eine lange Dienstzeit von 26
Jahren zurückblicken. Das Fachgebiet
Ausbildung leitet er innerhalb der Winter-
berger Feuerwehr und ist zusätzlich Mit-
glied in der Einsatzleitung bei Großscha-
denslagen. Zu den ersten Gratulanten
zählten Wehrleiter Uwe Wiedenbeck und
der allgemeine Vertreter des Bürgermeis-
ters, Ludger Kruse. Martin Niggemann

Wehrleiter Uwe Wiedenbeck, Ehefrau Gaby Padberg, Wolfgang Padberg, Günter Braun, Kreisbrandmeister Martin Rickert und Ludger
Kruse bei der Übergabe der Auszeichnungen.
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RB Köln

Inbetriebnahme eines Wechselladersystems
Euskirchen. Für 387 968 Euro wurde
am Brandschutzzentrum des Kreises
Euskirchen in Schleiden ein neues
Wechselladersystem in Dienst gestellt.
Das System umfasst zwei Trägerfahr-
zeuge auf Mercedes Atego sowie fünf
Abrollbehälter.

Das neue Fahrzeugkonzept bezeichnete
Kreisbrandmeister Udo Crespin als
„Quantensprung in der Gefahrenab-
wehr“, nachdem die Ausstattung des
Brandschutzzentrums in der Vergangen-
heit „pardonlos zurückgerüstet“ worden
sei. Anfang der 80er Jahre war der alte
Fuhrpark, der unter anderem eine DL 30,
einen KW 20 sowie einen RW 2 umfass-
te, vollständig aufgelöst worden.

Das Brandschutzzentrum nahm darauf-
hin nur noch überörtliche Aufgaben,
wie etwa die Pflege von Schlauchmate-
rial und die Einrichtung einer Funk- und
Atemschutzwerkstatt, ohne direkte Ein-
satzunterstützung wahr. 1990 wurden
ein Lkw mit Ladebordwand für die
Wartung der Atemschutzgeräte an den
jeweiligen Feuerwehrstandorten be-
schafft und ein Bereitschaftsdienst der
Mitarbeiter des Brandschutzzentrums
auf freiwilliger Basis eingeführt. Neun
Jahre später wurde ein ausrangierter
Rettungswagen für die Wartungen in
Eigenregie umgerüstet.

Durch die deutlich angestiegenen Ein-
satzanforderungen – unter anderem zum

Auffüllen verbrauchter Atemluftfla-
schen bei Großeinsätzen – sowie der
erhöhten Anzahl der Atemschutzgerä-
ten mit immer kürzeren Wartungsinter-
vallen wurde vor zwei Jahren über eine
Neustrukturierung nachgedacht. In ei-
nem Arbeitskreis wirkten Vertreter der
Kreisverwaltung, die Gemeindebrand-
inspektoren Harald Heinen und Win-
fried Dederichs sowie Kreisbrandmeis-
ter Udo Crespin und dessen Stellvertre-
ter Peter Pesch an der Ausgestaltung des
neuen Konzepts mit, das ein Wechsel-
ladersystem zum Ergebnis hatte.

Herzstück sind die beiden Trägerfahr-
zeuge auf Mercedes Atego, von denen
eines als Allradversion beschafft wurde.
Bei der Beladung der fünf Abrollbehäl-
ter konnten bereits vorhande Ausrüs-
tungsgegenstände eingeplant werden.
Die Kosten für die beiden Wechsella-
derfahrzeuge belaufen sich auf rund
200 000 Euro. Hinzu kommen rund
188 000 Euro für die Abrollbehälter.

Der Abrollbehälter „Atemschutz“ um-
fasst neben 46 Pressluftamtern und 85
Ersatzflaschen unter anderem zehn
Chemikalienschutzanzüge, 125 Atem-
filter, 24 Fluchthauben und ein aufblas-
bares Schnelleinsatzzelt.

Der  Abrollcontainer „Atemschutz/
Werkstatt“ wird bei der Wartung der
Atemschutzgerätschaften an den jewei-
ligen Feuerwehrgerätehäusern einge-

setzt. Neben dem Auffüllen leerer
Atemluftflaschen können sämtliche
Ausrüstungsgegenstände rund um den
Atemschutz vor Ort gewartet und repa-
riert werden. Zudem wird der Container
bei größeren Schadenslagen eingesetzt,
um die Atemschutzgeräte der beteilig-
ten Feuerwehren schnellstmöglich ein-
satzbereit zu machen.

Der Abrollbehälter „Schlauch“ umfasst
5 600 Meter gekuppelte B-Schläuche
und kann nach der Entnahme der
Schläuche auch als Auffangbehälter für
Löschwasser genutzt werden.

Der Abrollbehälter „Schaum“ kann na-
hezu 4 500 Liter Schaummittel aufneh-
men und wurde zusätzlich mit Tauch-
pumpen, säurebeständigem Schlauch-
material sowie einem Beleuchtungssatz
ausgestattet.

Der Abrollbehälter „Mulde“ kann uni-
versell zur Aufnahme kleinerer Geräte
oder eines Gabelstaplers eingesetzt wer-
den. Darüber hinaus eignet er sich zur
Aufnahme von Flüssigkeiten.

Oliver Geschwind
Pressesprecher KFV

Großalarm bei der FF
Schleiden
Gemünd. Großalarm gab es in den
Morgenstunden für die Freiwilligen
Feuerwehren der Stadt Schleiden, nach-
dem ein Mitarbeiter eines Industriebe-
triebes einen Wohnungsbrand mit ein-
geschlossenen Personen im Übergangs-
heim für Asylbewerber im Gemünder
Ortsteil Mauel gemeldet hatte.

In der Wohnung befand sich zu diesem
Zeitpunkt eine sechsköpfige Familie,
der die Flucht durch das Treppenhaus
durch eine massive Brandausdehnung
versperrt wurde. Einige der Kinder im
Alter von sieben bis zwölf Jahren
schliefen noch und mussten vom Fami-
lienvater geweckt werden.

Die Mitarbeiter der Firma „Heimschutz“
zögerten nach ihrem Notruf nicht lange
und brachten eine Aluminiumleiter an,
die knapp unterhalb der Fensterbrü-
stung in gut fünf Metern Höhe angelegt
werden konnte. Der 36-jährige Vater,
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drei Kinder sowie ein neun Monate al-
tes Baby konnten so bis zum Eintreffen
der Feuerwehr gerettet werden. Ledig-
lich die 35-jährige Mutter verweigerte
den Abstieg.

Als die TLF-Besatzung des Gemünder
Löschzugs die Einsatzstelle erreichte,
wurde die Frau umgehend mit Hilfe ei-
ner längeren dreiteiligen Steckleiter ge-
rettet und betreut.

Parallel dazu ging ein Trupp unter PA
um das Gebäude herum, um über einen
rückwärtig gelegenen Innenhof die

Wohnung zu errei-
chen. Dort trafen
sie dann den 36-
jährigen Familien-
vater an, der spär-
lich bekleidet vor
seiner durchge-
brannten Woh-
nungstüre stand.
Dahinter brannte
der Flur in voller
Ausdehnung; ein
Durchkommen war
unmöglich.

Der Mann wurde
von dem Trupp ins
Freie geleitet und
dem Rettungsdienst
übergeben. Über
das nachrückende
LF 16-TS konnte
anschließend ein
Löschangriff vor-
getragen werden.
Auch über die in-
zwischen eingetrof-
fene DLK aus

Schleiden stieg ein weiterer Atem-
schutz-Trupp mit einem C-Rohr zur
Brandbekämpfung in die Wohnung ein.

Zur Verstärkung forderte Stadtbrandin-
spektor Karl-Georg Hardy neben der
auf der Anfahrt befindlichen Lösch-
gruppe Harperscheid mit dem ELW 1
auch noch den Löschzug 3 mit den
Wehren aus Herhahn und Dreiborn an.
Der Löschzug Schleiden sowie eine
weitere Einheit stellten derweil den
Brandschutz im restlichen Stadtgebiet
sicher.

Bereits bei den Löscharbeiten zeigte
sich, dass die Familie im Flur zahlreiche
Wäschestücke und Kataloge von Ver-
sandhäusern „gehamstert“ hatte. Das
wurde ihr auch zum Verhängnis, denn
sonst wäre die Brandintensität nicht so
groß gewesen und die Familie hätte die
Wohnung über das Treppenhaus verlas-
sen können.

„Eigentlich kaum zu glauben, dass die
Frau nicht schwerer verletzt wurde“,
munkelten die Einsatzkräfte nach der
„heißen Phase.“ Denn während die Frau
am Küchenfenster über Steckleitern ge-
rettet wurde, brannte die Zimmertüre
zum dahinter liegenden brennenden
Flur völlig durch. Die 35-Jährige
und ihr Baby wurden vorsorglich mit
dem Verdacht einer Rauchvergiftung
ins Krankenhaus nach Schleiden ge-
bracht.

Noch während die Feuerwehr mit
Löscharbeiten beschäftigt war, nahmen
die Brandsachverständigen der Kripo
die Ermittlungen auf. Nach den ersten
Erkenntnissen dürfte sich das Feuer an
überlasteten Drei- und Vierfachsteck-
dosen entzündet haben. Die Kripo fand
ein heilloses Kabelgewirr vor.

Darüber hinaus war der Strom bereits
vor Tagen in der Wohnung abgestellt
worden. Die Anwohner verkeilten da-
raufhin einen Lichttaster für die Trep-
penhausbeleuchtung und zapften die
Leitung an.

Die Wohnung wurde bei dem Brand
völlig zerstört. Den Sachschaden bezif-
ferte die Polizei auf rund 50 000 Euro.

Oliver Geschwind

RB Münster

Erzieherinnen informierten sich

Mit Feuerlöschern richtig
umgehen
Stadtlohn. Im Rahmen der Brand-
schutzerziehung und -aufklärung waren
jetzt die Erzieherinnen der Kindergärten
zu Besuch bei der Feuerwehr Stadtlohn.
Hauptbrandmeister Bernd Willemsen
als Sicherheitsfachkraft der Feuerwehr

Brandschutzerziehung

Gönnen Sie Ihrem Feuerlöscher einen

Fitness-Check – lassen Sie ihn alle

zwei Jahre von einem Experten überprüfen.

Die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen
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erläuterte die richtige Verhaltensweise
im Brandfall, wobei er verstärkt auf die

Neuer Sprecher und stellvertretender Sprecher der Freiwilligen
Feuerwehr Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Generationswechsel an
der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr
Gelsenkirchen. Nach 25 Jahren hat
Brandoberinspektor Walter Sulkowski
(rechts im Bild) sein Amt als Sprecher
der FF an Brandinspektor Martin
Colling (links im Bild) abgegeben. Vor-
gänger Walter Sulkowski hatte die Tä-
tigkeit 25 Jahren ausgeübt.

„Natürlich werde ich Martin Colling
und Frank Luckas auch weiterhin als
Ratgeber zur Verfügung stehen“, bot er
an.

Da er in vier Jahren aus dem aktiven
Dienst ausscheide, sei eine weitere
Amtsperiode als Sprecher nicht in Fra-
ge gekommen.

Der 40jährige Martin Colling vertritt
damit die Anliegen der zirka 250 Mit-
glieder FF gegenüber dem Leiter der

Berufsfeuerwehr. Dass die Aufgabe
auch eine Menge Arbeit mit sich bringt,
ist ihm und seinem Stellvertreter,

Hauptbrandmeister Frank Luckas (Mit-
te im Bild), der ebenfalls neu gewählt
wurde, klar.

erforderlichen Fluchtwege sowie deren
Kennzeichnung hinwies.

Darüber hinaus wurden die Brandklas-
sen mit den dazugehörigen Feuerlö-
schern erläutert sowie die Funktions-
weise der in den Kindergärten vorhan-
denen Löschgeräte.

Zum Abschluss des Seminars hatten die
Kindergärtnerinnen die Gelegenheit,
die „echte“ Brandbekämpfung mit ei-
nem Feuerlöscher zu erproben.

Die eigens erstellte Brandschutz-CD für
den Bereich vorbeugender Brandschutz
durch Hauptbrandmeister Bernd Wil-
lemsen wurde anschließend den Erzie-
herinnen übergeben. Die Feuerwehr
verspricht sich von der Brandschutzer-
ziehung und -aufklärung vor allem in
Kindergärten und Schulen eine Steige-
rung des Problembewusstseins.

In dem Zusammenhang werden auf
Wunsch auch Kindergärten und Schu-
len aufgesucht, um den Kindern und
Schülern die richtige Verhaltensweise
im Brandfall zu vermitteln.

Freiwillige Feuerwehr Stadtlohn
Hauptbrandmeister Bernd Willemsen
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Jugendfeuerwehr

Zehn Jahre Afrika-Direkt-Hilfe

Goch. „Jeder Euro, der gespendet wird,
kommt auch wirklich in Afrika an“, be-
tonte Kreisbrandmeister Matthias
Schwartges (Kleve) gleich mehrfach
beim Festakt zum zehnjährigen Beste-
hen des Vereins „Afrika-Direkt-Hilfe“
Mitte März in Feuerwehrhaus in Goch
und stellte damit das Hauptanliegen des
Vereins heraus. Zahlreiche Gäste waren
der Einladung des Vereins gefolgt, um
sich so für die umfangreiche Entwick-
lungshilfe des Vereins zu bedanken.
Entstanden war der Verein „Afrika-Di-
rekt-Hilfe“ vor zehn Jahren auf Initiati-
ve der Jugendfeuerwehr Nordrhein-
Westfalen. Vorsitzender seit Gründung
des Vereins ist der damalige Landesju-
gendfeuerwehrwart Gustav Henning.

In seinem Grußwort unterstrich Dr. Ge-
org Kaster, Dezernent bei der Stadt
Goch, die sehr gute Zusammenarbeit
zwischen der Feuerwehr der Stadt Goch
und den Mitgliedern des Vereins. Er
freute sich besonders darüber, dass die
Jubiläumsveranstaltung in seiner Stadt
stattfand. Anschließend überreichte
Gustav Henning an den Vertreter der
Stadt den Ehrenteller der Jugendfeuer-
wehr Nordrhein-Westfalen.

Gewürdigt wurde die Arbeit ebenfalls
von Bundesjugendleiter Willi Gillmann
und Landesjugendfeuerwehrwart Uwe
Friesen. Beide bezeichneten die Grün-
dung vor zehn Jahren als Schritt in die

Gustav Henning wurde von Bundesjugend-
leiter Willi Gillmann mit der Plakette der
Bundesjugendleitung ausgezeichnet.

Erstmals wurden Ehrennadeln des Vereins „Afrika-Direkt-Hilfe“ an engagierte Mitglieder
überreicht.

richtige Richtung und
als vorbildlich für die
humanitäre Hilfe in
Afrika.

Bei der anschließen-
den Festansprache
ging Kreisbrandmeister
Schwartges noch ein-
mal auf die Entwick-
lung des Vereins ein.
So beschrieb er unter
anderem den Bau von
drei Kindergärten im
Senegal sowie die Un-
terstützung der Feuer-
wehr Thies und des
dortigen Krankenhau-
ses. Anschließend zeig-
te Vorsitzender Hen-
ning zahlreiche Dias,
die die Arbeit vor Ort
dokumentieren.

Eine besondere Über-
raschung hatten sich
die Vertreter der Feu-
erwehr Castrop-Rau-
xel ausgedacht. Unter
Leitung des ehemali-
gen Landesjugendfeu-
erwehrwarte Friedrich
Köster überreichten
sie eine Spende in
Höhe von 1 965 Euro
an Gustav Henning.

Kreisbrandmeister Schwartges würdigte in seiner Festansprache
das Engagement des Vereins „Afrika-Direkt-Hilfe“

Fotos: Friedrich Kulke

Die Feuerwehr Castrop-Rauxel übergab eine Spende.
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Im Verlauf der Veranstaltung erfolg-
ten auch Ehrungen verdienter Mit-
glieder. So erhielten Kirsten Bock,
Simone Nagel, Matthias Schwartges,
Jakob Höpkens, Hermann-Josef Lau-
denberg, Michael Kleineberg, Gerd
Bergmann, Franz Liedmann, Kurt
Sickinger, Uwe Friesen, Gustav Hen-
ning und Friedrich Kulke die erstmals

verliehene Ehrennadel des Vereins.
Darüber hinaus erhielten die Stadt
Goch, die Feuerwehr Goch, die Ju-
gendfeuerwehr Goch, die Jugendfeu-
erwehr des Kreises Kleve, die Lösch-
gruppe Warthausen-Brinen, Josef Pe-
ters und Friedhelm Gärtner eine Eh-
renurkunde als Dank für die langjäh-
rige Unterstützung des Vereins.

Den zweiten Teil der Veranstaltung bil-
dete ein Benefizkonzert des Ausbil-
dungsorchesters der Bundeswehr unter
Leitung von Oberstleutnant Robert Ku-
kertz. Im Anschluss übergaben Vertre-
ter der Feuerwehr Goch den Erlös die-
ser Veranstaltung in Höhe von 3 500
Euro an den Verein „Afrika-Direkt-
Hilfe“. fk

Jugendfeuerwehr Gummersbach aktiv beim
„Gummersbacher Frühjahrsputz“ beteiligt
Die Gummersbacher Jugendfeuerwehr
nahm im Rahmen ihres Übungsnach-
mittages aktiv am zur Zeit stattfinden-
den „Gummersbacher Frühjahrsputz“ der
städtischen „Aktion Bürgerschaf(f)t“ teil.
Dies bedeutete für die ca. 60 teilneh-
menden Mädchen und Jungen der Ju-
gendfeuerwehr aus dem gesamten Stadt-
gebiet sowie ihre Betreuer unter der Lei-
tung von Stadtjugendfeuerwehrwart
Ralph Söhnchen ein paar Stunden inten-
sive und teilweise schweißtreibende,
vor allem aber dreckige Arbeit, um die
Hinterlassenschaften von Mitbürgern
mit offenbar völlig fehlendem Umwelt-
bewusstsein zusammenzutragen.

Da es solche Leute wohl recht viele gibt,
wurde man natürlich nicht fertig, be-
schränkt war diese Säuberungsaktion für
die Jugendfeuerwehr sowieso auf einige
besonders dreckige Ecken im Stadtteil

Niederseßmar, wobei
auch die dortigen Ufer
des Flüsschens Agger
nicht ausgelassen wur-
den. Insgesamt wurden
ca. 60 große Müllsäcke
gefüllt, zusätzlich fiel ei-
niges an sperrigen Gütern
wie Autoreifen in großer
Zahl und sonstiges an.
Nach getaner Arbeit
konnten sich alle Helfer
mit vom Singkreis Nie-
derseßmar gebackenen
und aufgetischten Ku-
chen sowie kalten Geträn-
ken stärken. Wenn auch diese Aktion an-
gesichts der starken Vermüllung unserer
unmittelbaren Umwelt im gesamten
Stadt- und Kreisgebiet nicht mehr als der
sprichwörtliche „Tropfen auf den heißen

Stein“ sein konnte, besteht zumindest die
Hoffnung, dass die jungen Menschen, die
hieran teilgenommen haben, auch in Zu-
kunft anders mit ihrer Umwelt umgehen.

Mario Turra

Jugendflamme für Mädchen und Jungen aus dem Kreis Heinsberg
Heinsberg. Grund zur Freude hatten 32
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Zug 1
und Stadtmitte. Die zwei Mädchen und
30 Jungen im Alter von 11 bis 16 Jah-
ren haben als erste Jugendfeuerwehr im
Kreis Heinsberg die Jugendflamme Stu-
fe 1 erworben.

Diese Jugendflamme der Deutschen Ju-
gendfeuerwehr ist ein Ausbildungs-
nachweis in drei Stufen. Es besteht ein
bundeseinheitlicher Rahmenplan für die
Vergabe der Jugendflamme. Diese spe-
zielle Ausbildung soll die Dienstzeit ab-
wechslungsreicher gestalten. Dabei
werden die Jugendlichen stufenweise
und auf ihr Alter abgestimmt an den
Kenntnisstand im Feuerwehrdienst he-
rangeführt.

Die erste Jugendfeuerwehr im Kreis Heinsberg, die die Jugendflamme Stufe 1 erworben
hat. Die Jugendlichen der Zuges 1 und Zug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Stadt
Heinsberg. Foto: Carsten von der Stück
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Die Stufe 1 der Jugendflamme beinhal-
tet Kenntnisse über die richtige Anwen-
dung eines Notrufes, Knoten und Stiche
im Feuerwehrdienst, die Handhabung
von Feuerwehrschläuchen, Teile der
Ersten Hilfe, Kenntnisse über verschie-
dene Armaturen der Wasserentnahme –
Wasserweiterleitung – Wasserabgabe
sowie einem sportlich-kulturellen Teil.

Verantwortlich für die Durchführung
dieser Jugendflamme Stufe 1 war Stadt-
jugendfeuerwehrwart Michael Mertens.
Im Beisein des Leiters der Feuerwehr
Heinsberg, Heinz-Willi Jansen, und
Kreisjugendfeuerwehrwart Rainer Wild
mit seinem Vertreter Frank Aretz konn-
te Mertens die Anstecknadel Jugend-
flamme Stufe 1 den Jugendlichen über-

reichen. Bei diesem Anlass bedankte
sich H.-W. Jansen bei den Aktiven für
ihre Bereitschaft, an einer fundierten
Ausbildung teilzunehmen. Auch be-
dankte er sich bei den Ausbildern, be-
sonders bei Brandinspektor Willi Wel-
fens, die den Jugendlichen das nötige
Wissen vermittelt haben.

Carsten von der Stück

Musik

Musikzug Goch wird 100 Jahre und unterstützt Verein „Afrika-Direkt-Hilfe“
Goch. Wenn man ein 100-jähriges
Jubiläum hat, ist das ein schöner Grund
zum feiern. Wenn man mit dieser Feier
jedoch noch anderen helfen kann, ist
das darüber hinaus ein sehr gutes Bei-
spiel. So der Musikzug der Freiwilligen
Feuerwehr Goch. Er kann in diesem
Jahr das seltene Jubiläum feiern und un-
terstützt gleichzeitig den Verein „Afri-
ka-Direkt-Hilfe“ auf ganz besondere
Art.

Aufgrund der sehr guten Kontakte zum
Ausbildungsmusikkorps der Bundes-
wehr wurde Mitte März im Kultur- und
Kongresszentrum Kastell der Stadt

Goch ein Benefizkonzert veranstaltet.
Über 500 Besucher kamen, um das
Musikkorps zu hören. Mit der großen
Besucherzahl wurde gleichzeitig die
Werbung der Feuerwehr für dieses
Konzert belohnt.

Beim Konzert wurde diesmal auf Ein-
trittsgeld verzichtet. Stattdessen baten
die Organisatoren  um eine Spende für
den Verein „Afrika-Direkt-Hilfe“, der
Initiative der Jugendfeuerwehr Nord-
rhein-Westfalen, der am gleichen Tag in
Goch sein zehnjähriges Bestehen feier-
te (vergleiche Bericht im Teil „Verband
aktuell“).

Im Anschluss an das Konzert übergaben
Hans Hüsmann, Leiter der Feuerwehr
der Stadt Goch, und Musikzugleiter
Thomas Elsenberg gemeinsam mit Ver-
tretern der Feuerwehr an den Vorsitzen-
den des Vereins „Afrika-Direkt-Hilfe“,
Gustav Henning, einen Scheck in Höhe
von 3 500 Euro, der nun der Arbeit im
Senegal zugute kommen soll.

Das Konzert des Ausbildungsmusik-
korps unter Leitung von Oberstleutnant
Robert Kuckertz war wieder einmal ge-
spickt mit zahlreichen Stücken unter-
schiedlichster Musikrichtungen und un-
terstrich die Vielfältigkeit der Musiker.
Begonnen wurde mit dem Stück „Früh-
lingskinder“ von H.L. Blankenberg. Es
folgten beim rund zweistündigen Pro-
gramm des Abends noch Stücke wie
„Ägyptischer Marsch“ von Johann
Strauß und „Carmen for Trumpet“ von
Georges Bizet. Selbstverständlich
durften die Musiker der Bundeswehr
nicht ohne eine Zugabe die Bühne
des Kulturzentrums verlassen. So spiel-
ten sie unter anderem den Radetzky-
Marsch zum Abschluss ihres Auftritts in
Goch.

Das Benefizkonzert in Goch war eins
von mehreren Konzerten des Ausbil-
dungsmusikkorps der Bundeswehr in
Nordrhein-Westfalen. Gleich mehrfach
stellten sich die Musiker dabei in den
Dienst der guten Sache und unterstütz-
ten gemeinnützige Zweck wie in diesem
Fall die Entwicklungshilfearbeit des
Vereins „Afrika-Direkt-Hilfe“.

Gustav Henning bedankte sich anschlie-
ßend noch einmal bei der Feuerwehr
und der Stadt Goch für die sehr gute
Zusammenarbeit. fk

Foto: Friedrich Kulke
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Musikalischer Abschluss der Lehrgänge
Gütersloh. Mit einem Konzert beende-
te der Landesfeuerwehrverband Nord-
rhein-Westfalen gleich vier Lehrgänge
der Feuerwehrmusik in Gütersloh. Ins-
gesamt 50 Musiker aus 15 Musikzüge
der Feuerwehren aus ganz Nordrhein-
Westfalen erhielten dabei vom Landes-
vorsitzenden Kreisbrandmeister Walter
Jonas ihre Musikleistungsabzeichen in
Bronze, Silber und Gold. Erstmals fand
damit eine gemeinsame Abschlussver-
anstaltung für den gesamten Bereich der
Musikzüge statt. Neben den teilneh-
menden Musikern verfolgten wieder
zahlreiche Gäste, darunter auch Güters-
lohs stellvertretender Bürgermeister
Gerd Piepenbrock, das Abschlusskon-
zert.

Die organisatorische Leitung der jewei-
ligen Lehrgänge hatte dabei wieder
Monika Scholle vom Fachausschuss
Musik des Landesfeuerwehrverbandes
Nordrhein-Westfalen. Die musikalische
Leitung hatte wieder Bernd Nawrat
übernommen. Ihm standen weitere sie-
ben Ausbilder zur Seite. Während die
Absolventen des Bronze- und Silber-
Lehrgangs an drei Wochenenden in
Gütersloh auf ihre Prüfung vorbereitet
wurden, dauerte die Ausbildung für den
Gold-Lehrgang fünf Wochenenden an
der Musikschule in Haxisbeck (Kreis
Coesfeld). Die Schlagzeugspieler und
Stabspieler wurden gemeinsam mit dem
Volksmusikerbund an der Landesaka-
demie in Heek ausgebildet.

Sowohl Güterslohs stellvertretender
Bürgermeister Gerd Piepenbrock wie
auch Landesvorsitzender Jonas lobten
bei ihren Grußworten den hohen Stel-
lenwert der Ausbildung der Feuerwehr-
musik. „Eine so gute Ausbildung ist je-
doch ohne die nötige Facharbeit im
Ausschuss nicht möglich“, fügte der
Landeschef hinzu.

Bei der musikalischen Gestaltung der
Abschlussveranstaltungen waren wie-
der alle Lehrgangsteilnehmer beteiligt.
Vom Triumphmarsch aus „Te deum“
von M. A. Charpentier bis hin zu „Hot
Dixie“ von Heinz Both wurden wieder
zahlreiche Stücke dargeboten. Höhe-
punkt der Veranstaltung war selbstver-
ständlich die Aushändigung der Feuer-
wehrmusikabzeichen und Lehrgangs-

zeugnisse. Hierbei betonte Lehrgangs-
leiterin Scholle gleich eine Besonder-
heit. Erstmals hatte mit Svenja Wachauf
vom Musikzug Langenholthausen (Bal-
ve) eine Lehrgangsteilnehmerin bei ei-
nem Lehrgang für Musikzüge die volle
Punktzahl beim Lehrgangsabschluss er-
reicht. Wachauf war damit gleichzeitig
auch Lehrgangsbeste beim D 1-Lehr-
gang. Zum Schluss des Konzertes
durften die beteiligten Musiker jedoch
nicht ohne Zugabe den Saal verlassen,
nachdem das Lehrgangsorchester zuvor
„Pavane in Blue“ von Ted Huggens und

„I Will Follow Him“ arrangiert von Ron
Sebregts, gespielt hatten.

Abschließend bedankte sich Landes-
stabführer Werner Ketzer noch einmal
bei den beteiligten Ausbildern und bei
Lehrgangsleiterin Scholle für die sehr
gute Ausbildung der Musiker in allen
vier Lehrgängen. In Gütersloh wurde
damit gleichzeitig die Lehrgangsaison
für den Landesfeuerwehrverband Nord-
rhein-Westfalen abgeschlossen. Bereits
jetzt laufen die Vorbereitungen für die
nächste Saison, die wieder im Herbst
beginnen wird. fk

Das Lehrgangsorchester des Landesfeuerwehrverbandes sorgte wieder einmal für einen
musikalischen Hochgenuss bei einer Abschlussveranstaltung. Fotos: Friedrich Kulke

Landesvorsitzender
Walter Jonas und
stellvertretender
Bürgermeister
Gerd Piepenbrock
überreichen an
Svenja Wachauf
das Leistungsabzei-
chen in Bronze.
Sie hatte als beste
Teilnehmerin
aller Lehrgänge die
Prüfung bestanden.
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Traditionelles Treffen der Musikeinheiten
Am 30. März 2003 fand in der Ebbehal-
le Meinerzhagen-Valbert das bereits
traditionelle Treffen der Musikeinhei-
ten der Feuerwehren des Märkischen
Kreises statt. Zu dieser Veranstaltung
konnte Kreisstabführer Hans Junge
u.a.  auch den Bürgermeister der Stadt
Meinerzhagen, Erhard Pierlings, sowie

den Kreisbrandmeister des Märkischen
Kreises, Reinhard Blumenrath, begrü-
ßen.

Die Musikzüge Herscheid, Langenholt-
hausen und Plettenberg sowie die
Spielmannszüge Altena, Drüpplingsen,
Hemer, Kierspe, Lüdenscheid und Plet-
tenberg stellten dem großen begeister-

ten Publikum ihr musikalisches Können
unter Beweis. Die einzelnen Musikein-
heiten präsentierten die Vielfalt der
Musik von traditioneller Marschmusik
bis hin zu stimmungsvollen Musikstü-
cken. Zum großen Finale wurden zwei
Gemeinschaftsspiele vorgetragen.

Hermann-Josef Nürenberg

Musik nun auch im Internet
Rietberg. Seit kurzen wurde die Inter-
netseite der Zeitschrift „Der Feuerwehr-
mann“ um einen weiteren Punkt er-
weitert. Nun können auch die neuesten
Informationen aus dem Bereich
Musik des Landesfeuerwehrverbandes
Nordrhein-Westfalen auf der Seite
„www.feuerwehrmann.de“ abgerufen
werden.

So ist hier neben dem Ansprechpartner
aus dem zuständigen Arbeitsausschuss
des Landesfeuerwehrverbandes alles

über die Richtlinien im Bereich
der Musik zu erfahren. Ebenfalls zu fin-
den sind die Voraussetzungen der finan-
ziellen Förderung von Musik- und
Spielmannszügen der Feuerwehr durch
Mittel aus der Oddset-Wette. Auch sind
hier zukünftig die Informationen von
Landesstabführer Werner Ketzer abruf-
bar.

Selbstverständlich bietet dieser Bereich
auch den gewohnten Service an. So
können alle Informationen aus dem Be-

reich der Feuerwehrmusik auch herun-
tergeladen werden.

Der Fachausschuss Musik hat sich dies-
bezüglich bei der Internet-Redaktion für
die gezeigte Unterstützung bedankt. fk

www.feuerwehrmann.de
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Einsatzbericht

„Der Höhenmesser zeigt endlich Null.“
Dies war nach seiner Rettung das kur-
ze humorvolle Resümee eines Fall-
schirmspringers. Der mit über 60 Jah-
ren älteste Springer des Fallschirm-
springerclubs Sauerland war in 2 700 m
Höhe über dem Schmallenberger Sau-

erland abgesprungen. Nach
einem freien Fall von 1 000
m versagte sein Hauptfall-
schirm. Nachdem der Sprin-
ger den Hauptfallschirm ge-
löst hatte, betätigte er den
Reservefallschirm. Auch
dieser öffnete sich nicht
vollständig. Durch starken
Seitenwind wurde der
Springer in ein Waldstück
mit ca. 30 m hohen Fichten
getrieben. Dort verfing sich
der Reserveschirm in einer
Baumkrone.

Der Springer hing nun in
seinem Gurtzeug in einer
Höhe von ca. 25 m in hilflo-
ser Lage. Nur wenige Minuten später
wurde er von dem Piloten der Absetz-
maschine aus der Luft entdeckt. Nach
dem Notruf alarmierte die Kreisleitstel-
le den Löschzug Schmallenberg und ei-
nen RTW zur Unfallstelle. Von einem
befahrbaren Waldweg wurden die drei-

Aufstieg über dreiteilige Schiebleiter

Sicherung mit SP 16

teilige Schiebleiter und ein Sprungpols-
ter SP 16 ca. 200 m bis zur Unfallstelle
getragen und in Stellung gebracht. Die
Rettung erfolgte dann durch die Grup-
pe für Absturzsicherung der Feuerwehr
Winterberg, die der Leiter der Feuer-
wehr Schmallenberg, Stadtbrandin-
spektor Meinolf Saßmannshausen, gem.
§ 25 FSHG angefordert hatte. Schwie-
rigkeiten bereitete dabei im oberen Be-
reich das dichte Astwerk. Nachdem der
Reservefallschirm von der Feuerwehr
gekappt war, konnte der Springer mit
seinem eigenem Geschirr gesichert und
bis zur Schiebleiter abgelassen werden.
Der Fallschirmspringer wurde leicht
verletzt mit dem RTW dem Kranken-
haus Bad Fredeburg zugeführt.

Ralf Fischer
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Die Vorbereitungen für Großschadenslagen am Beispiel eines Landkreises
Der Rhein-Sieg-Kreis (Bild 1) als Ge-
bietskörperschaft umfasst 19 Städte und
Gemeinden auf einem Gebiet von 1 153
qkm mit derzeit über 586 000 Einwoh-
nern.

Geteilt durch die Wasserstraße Rhein
befindet sich 1/3 des Kreisgebietes links-
rheinisch, die übrigen 2/3 des Kreis-
gebietes befinden sich rechtsrheinisch.
Die Stadt Bonn wird fast vollständig
vom Kreisgebiet umschlossen.

Der Bevölkerungszuwachs in den letz-
ten 12 Jahren betrug knapp 80 000 Ein-
wohner. Die 19 Städte und Gemeinden
haben z.T. eine völlig unterschiedliche
Siedlungsstruktur und Topographie.

Die Einwohnerzahlen der Städte und
Gemeinden betragen zwischen 10 000
und 76 000 und die Höhenunterschiede
liegen zwischen 460 m über NN im Sie-
bengebirge und 43 m über NN am
Rheinufer bei Niederkassel, da das Ge-
biet vom Vorgebirge im Westen über
das Rheintal bis zum Bergischen Land
im Osten reicht.

Die maximalen Ausdehnungen betra-
gen 44,3 km in Nord-Süd-Richtung und
58,3 km in Ost-West-Richtung.

Neben sechs Strecken der Deutschen
Bahn AG, von denen eine die Hoch-
geschwindigkeitsstrecke Köln/Rhein-

Main mit fünf Tunnelanlagen bildet, lie-
gen im Kreisgebiet

• 7 Akut- und 6 Sonderkrankenhäuser

• 30 Alten- und Pflegeheime

• 82 km Bundesautobahnen

• 153 km Bundesstraßen

• 517 km Landesstraßen

• 267 km Kreisstraßen

• 20 km Rheinstrom

• Teile des Flughafens Köln/Bonn

• 335 ha Wald- und Heideflächen

Feuerwehren

Im Kreisgebiet fallen jährlich ca.

• 930  Brände

• 3 000  Technische Hilfeleistungen

• 450  Fehleinsätze

• 270  Brandsicherheitswachen

an.

Die 19 Städte und Gemeinden unterhal-
ten 19 Stadt- und Gemeindefeuerweh-
ren, welche sich in zwei Feuer- und Ret-
tungswachen sowie 110 Löschgruppen
bzw. Löschzüge gliedern.

Drei Werke der chemischen Industrie un-
terhalten jeweils eine Werkfeuerwehr.

In den 19 öffentlichen und drei Werk-
feuerwehren sind ca. 3 500 Personen
ehrenamtlich und ca. 150 Personen
hauptberuflich tätig.

Die Feuerwehren sind so organisiert, dass
in der Regel acht Minuten nach Alarm-
auslösung eine erste Gruppe mit neun
Einsatzkräften die Einsatzstelle erreicht
und nach weiteren fünf Minuten acht
weitere Einsatzkräfte dort eintreffen.

Neben ca. 110 Löschfahrzeugen stehen
risikoangepasst

• 14 Kraftfahrdrehleitern

• 23 Rüstfahrzeuge

• 8 Schlauchwagen

• 8 Messtruppfahrzeuge

• 2 Gerätewagen Messtechnik

• 3 Trägerfahrzeuge für 10 Abrollbe-
hälter

• 1 Gerätewagen Atemschutz

• 1 Einsatzleitfahrzeug 3

zur Verfügung.

Feuer- und Rettungsleitstelle

Alarmiert werden die Standorte der
Feuerwehren flächendeckend durch die
im Kreishaus befindliche Feuer- und
Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Krei-
ses. Hier läuft zentral der bundesein-
heitliche Notruf 112 auf, und von hier
werden die entsprechenden Sirenen so-
wie alle analogen und digitalen Melde-
empfänger ausgelöst. Der Rhein-Sieg-
Kreis unterhält diese integrierte Feuer-
und Rettungsleitstelle für den Feuer-
schutz, die Notfallrettung und den
Krankentransport zur Wahrnehmung
seiner Aufgaben nach § 21 des Gesetzes
über den Feuerschutz und die Hilfeleis-
tung bei Unglücksfällen und öffentli-
chen Notständen und nach § 8 des Ret-
tungsdienstgesetzes NRW. Organisato-
risch ist die Leitstelle dem Amt für öf-
fentliche Ordnung und hier speziell der
Abteilung Bevölkerungsschutz ange-
gliedert.

In dieser integrierten Feuer- und Ret-
tungsleitstelle sind ständig 2 Einsatz-
leitplätze mit Beamten des mittleren
feuerwehrtechnischen Dienstes besetzt.
Für die Krankentransportgesellschaft
sind dem Aufkommen des Einsatzge-

Bild 1: Rhein-Sieg-Kreis
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schehens angepasst zwei Einsatzleit-
plätze mit Mitarbeitern der Kranken-
transportgesellschaft (aus den Hilfsor-
ganisationen) in einem Zeitfenster von
werktäglich 12 Stunden besetzt.

Zur raschen Verstärkung hat jeweils ein
Mitarbeiter eine ständige Rufbereit-
schaft, welche im Bedarfsfall durch die
Leitung der Feuer- und Rettungsleitstel-
le sowie durch einen allgemeinen Grup-
penruf für alle Mitarbeiter ergänzt wer-
den kann.

Rettungsdienst/Krankentransport

Als Träger des Rettungsdienstes be-
treibt der Rhein-Sieg-Kreis neun der
vierzehn Rettungswachenstandorte und
sechs Notarztstandorte. Mit der Durch-
führung des öffentlichen Krankentrans-
portdienstes wurden gem. § 13 RettG
die Hilfsorganisationen beauftragt, die
sich zur Aufgabenerfüllung zusammen-
geschlossen haben und dem Träger ge-
genüber einheitlich auftreten.

Am Rettungsdienst beteiligt sind die
Hilfsorganisationen Deutsches Rotes
Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanni-
ter-Unfall-Hilfe sowie drei Feuerweh-
ren. Den Krankentransport nehmen aus-
schließlich die drei Hilfsorganisationen
wahr.

Täglich stehen 16 Rettungswagen,
sechs Notarzteinsatzfahrzeuge und 24
Krankentransportfahrzeuge (von denen
sieben als so genannte Mischfahrzeuge
– RTW/KTW – ausgestatte Fahrzeuge
zur Abdeckung von Bedarfsspitzen
nutzbar sind) zur Verfügung.

Das Notarztsystem ist durchgängig
nach dem sogenannten Rendezvous-
system organisiert, um ein hohes Maß
an Flexibilität zu gewährleisten.

Alle Akutkrankenhäuser im Rhein-
Sieg-Kreis (Eitorf, Königswinter/Bad
Honnef, Rheinbach, Siegburg, Trois-
dorf und Troisdorf-Sieglar) sind in den
Notarztdienst eingebunden.

In den Randbereichen werden vereinba-
rungsgemäß die Notärzte aus den Kran-
kenhäusern in Asbach, Bonn, Brühl,
Engelskirchen, Euskirchen, Köln, Wald-
bröl und Wesseling tätig.

Darüber hinaus werden die Rettungs-
hubschrauber Christoph 3 aus Köln-
Merheim, Christoph 25 aus Siegen und

Christoph 23 aus Koblenz regelmäßig
eingesetzt.

Die Anzahl der Rettungswachen sowie
die Anzahl der vorzuhaltenden Ret-
tungswagen im Rhein-Sieg-Kreis rich-
tet sich nach der kreisweit angestrebten
Hilfsfrist von 8 Minuten in städtischen
Kernbereichen und 12 Minuten im länd-
lichen Bereich.

Während die Krankentransportfahrzeu-
ge meist während eines 12-stündigen
versetzt angeordneten Zeitfensters ver-
fügbar sind, bleiben die Fahrzeuge der
Notfallrettung bis auf wenige Ausnah-
men 24 Stunden besetzt.

Zur Spitzenabdeckung greift der Träger
des Rettungsdienstes auf die von den
Hilfsorganisationen vorgehaltenen Ret-
tungswagen zurück, die vordringlich
zur Durchführung von Krankentrans-
porten oder zur Durchführung von gem.
§ 13 des Rettungsdienstgesetzes über-
tragenen Primäreinsätzen am Wochen-
ende vorgehalten werden.

Das gesamte Verfahren ist abschließend
in dem im Jahre 2000 in Kraft gesetzten
Rettungsbedarfsplan geregelt.

Im Jahre 2002 waren knapp 75 000
(205/Tag) Rettungs- und Krankentrans-
porte sowie Notarzteinsätze zu dispo-
nieren.

Die Pflicht, den Rettungsdienst flächen-
deckend sicherzustellen, orientiert sich
zunächst an den täglich üblichen Notfäl-
len.

Gemäß § 7 des Rettungsdienstgesetzes
NRW haben die Träger des Rettungs-
dienstes aber auch ausreichende Vor-
kehrungen für Schadensereignisse mit
einer größeren Anzahl verletzter oder
erkrankter Personen zu treffen. Für die-
se Fälle müssen zur ordnungsgemäßen
Gefahrenabwehr über den Regelret-
tungsdienst hinausgehende zusätzliche
organisatorische, personelle und mate-
rielle Vorbereitungen getroffen werden.

Beispiele für solche Ereignisse sind u.a.

• Massenkarambolagen auf Autobahnen

• Vergiftungen

• Bombendrohungen

• Geiselnahmen

• Großverkehrsmittelunfälle

• Großbrände

• Schadensereignisse auf dem Rhein

• Schadensereignisse in topografisch
schwierigen Gebieten (z.B. Sieben-
gebirge)

• Ereignisse mit chemischen, biologi-
schen oder radioaktiven Stoffen

• Schadenereignisse in Krankenhäu-
sern, Altenheimen, Versammlungs-
stätten u.ä.

• Polizeiliche Sonderlagen

Alle zu treffenden Maßnahmen haben
das Ziel, den medizinischen Standard
der rettungsdienstlichen Versorgung
auch bei einer größeren Zahl von Not-
fallpatienten solange wie möglich auf-
recht zu erhalten bzw. sobald wie mög-
lich wieder zu erreichen.

Zur Verwirklichung dieses Ziels sind ab
einem bestimmten Kriterium (Lagebild,
Einsatzstufe) durch die Feuer- und Ret-
tungsleitstelle, die selbstverständlich
auch diese Einsätze koordiniert, Mecha-
nismen in Gang zu setzen, die über den
regulären Notfalleinsatz hinausgehen.

Der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises
hat dieses Kriterium in seinem
„Sondereinsatzplan Rettungsdienst“
vom 1.4.1998 für folgende Ereignisse
festgelegt:

• Unglücksfälle mit bis zu 5 Verletzten

• Anforderung durch einen Primär-
Notarzt vor Ort

• Bei mehr als 2 arztbesetzten Ret-
tungsmitteln im Einsatz

• Bei mehr als 5 Verletzten/Erkrankten

Alle drei im Rhein-Sieg-Kreis beteilig-
ten Hilfsorganisationen unterhalten eine
Reihe von ehrenamtlichen Einheiten,
teils in unterschiedlicher Stärke, die in
Schnelleinsatzgruppen (SEG) Ret-
tungsdienst, Sanitätsdienst und Betreu-
ungsdienst gegliedert sind und im Be-
darfsfall alarmiert werden.

In Verbindung mit zwei Gerätewagen
Rettungsdienst und Sanitätsdienst, zwei
speziell für diesen Zweck umgerüsteten
Arzttruppkraftfahrzeugen sowie einem
Einsatzleitwagen bilden diese Schnell-
einsatzgruppen das wesentliche Ele-
ment für einen entsprechend einzurich-
tenden „Behandlungsplatz Rhein-Sieg“
(Bild 2) für die Versorgung von bis zu
50 Verletzten/Betroffenen.
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Die SEG-Rettungsdienst unterstützt
bzw. verstärkt den regulären Rettungs-
dienst, der in diesen Fällen aus den Ret-
tungsmitteln der öffentlichen Rettungs-
wachen sowie den aus der Kranken-
transportgesellschaft zur Abdeckung
des rettungsdienstlichen Spitzenbedarfs
ohnehin bereitgestellten Rettungs- und
Krankentransportwagen besteht.

Die SEG’en-Sanitätsdienst und Betreu-
ungsdienst übernehmen im Einsatzfall
u.a. folgende Aufgaben:

• Einrichtung und Betrieb von Verletz-
tensammelstellen und Behandlungs-
plätzen

• Betreuung und Begleitung der
Leichtverletzten bei deren Abtrans-
port

• Aufbau und Einrichtung von Betreu-
ungsstellen

• Verpflegung von Einsatzkräften,
nicht verletzten Betroffenen und An-
gehörigen

• Personen- und Materialtransporte

• Mithilfe bei Angehörigenbefragung/
Suchdienst/Auskunftsstelle

Unter Federführung des „Ärztlichen
Leiters des Rettungsdienstes“ wurde in
den letzten Jahren eine Gruppe von Lei-
tenden Notärzten und Organisatori-
schen Leitern Rettungsdienst ausgebil-
det, welche entsprechend den vorliegen-
den Alarmierungsstichworten ebenfalls
über Meldeempfänger alarmiert werden
und mit entsprechenden Fahrzeugen
und Geräten, also Führungsmitteln, aus-

gestattet sind. Ein Dienstplan regelt die
ständige Erreichbarkeit.

Leitender Notarzt (LNA)

Von einer Gruppe aus sechs speziell
ausgebildeten Notärzten, zu denen auch
der Ärztliche Leiter Rettungsdienst
zählt, hat jeweils einer eine ständige
Rufbereitschaft. Nach Auslösung des
Alarms über Meldeempfänger wird er,
ebenfalls nach einem ständigen Dienst-
plan, von der örtlichen Feuerwehr oder
Polizei zur Einsatzstelle transportiert.

Durch Alarmierung der gesamten Grup-
pe wird erreicht, eine ausreichende An-
zahl entsprechend qualifizierter Ärzte
auch für Führungsaufgaben in rettungs-
dienstlichen Einsatzunterabschnitten
zur Verfügung stellen zu können.

Die LNA-Gruppe hat im Jahre 1993 ih-
ren Dienst aufgenommen. Monatlich
finden i.d.R. Fortbildungen und Dienst-
besprechungen als Pflichtveranstaltun-
gen statt.

Der LNA übernimmt im Einsatzfalle
die medizinischen Führungs- und Koor-
dinierungsaufgaben in der Einsatzlei-
tung. Zu seinen Aufgaben zählen u.a.

• Leiten, Überwachen und Koordinie-
ren aller rettungsdienstlichen Maß-
nahmen am Schadensort

• Feststellen und Beurteilen der Scha-
denslage unter rettungsdienstlichen
Gesichtspunkten

• Feststellen der vorhandenen perso-
nellen, materiellen und versorgungs-

technischen Möglichkeiten des Ret-
tungsdienstes

• Nachfordern weiterer Ärzte, weiterer
Rettungsdienst- und Hilfskräfte, me-
dizinischen Materials und weiterer
Transportkapazität

• Bestimmen der Schwerpunkte sowie
der Art des medizinischen Einsatzes
durch Sichtung, Festlegung der Ver-
sorgung und des möglichen Trans-
portes

• Festlegen der Behandlungs- und
Transportprioritäten, der medizini-
schen Versorgung, der zu verwen-
denden Transportmittel und der
Transportziele

• Gezielte Vorinformation der Kran-
kenhäuser über die Leitstelle. Bera-
tung der Einsatzleitung in medizini-
schen Fragen hinsichtlich gesund-
heitlicher Gefährdung der Einsatz-
kräfte oder Betroffener und der
Durchführung möglicher Schutz-
maßnahmen in medizinischer Hin-
sicht.

Organisatorischer Leiter
Rettungsdienst (OrgL)

Ähnlich der Gruppe der Leitenden Not-
ärzte (Bild 3) werden die sechs Organi-
satorischen Leiter des Rettungsdienstes,
welche sich aus zwei Feuerwehren und
dem Deutschen Roten Kreuz rekrutie-
ren, von der Feuer- und Rettungsleit-
stelle alarmiert und können die Einsatz-
stelle mit organisationseigenen Fahr-
zeugen erreichen.

Als Qualifikation der Organisatorischen
Leiter der Rettungsdienstes ist im
Rhein-Sieg-Kreis neben der laufenden
hausinternen Fortbildung durch den
Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes
die erfolgreiche Teilnahme an einem
Lehrgang „OrgL“ am Institut der Feu-
erwehr in Münster erforderlich.

Der OrgL unterstützt den LNA im Ein-
satzfalle durch Übernahme der den Ret-
tungsdienst betreffenden organisato-
risch-technischen Führungs- und Ko-
ordinationsaufgaben als Leiter des Ein-
satzabschnittes „Rettungsdienst“.

Dies sind u.a.

• Feststellen und Beurteilen der Scha-
denslage aus taktisch-organisatori-
scher Sicht

Bild 2: Behandlungsplatz – Rhein-Sieg –
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• die Einrichtung von Verletztenabla-
gen, Verletztensammelstellen und
Behandlungsplätzen

• die Anforderung von zusätzlichen
Transportfahrzeugen und weiteren
Rettungs-, Sanitäts- und Betreuungs-
kräften

• das Einrichten von Krankenkraft-
fahrzeughalteplätzen sowie Ret-
tungshubschrauberlandeplätzen

• die gezielte und geregelte An- und
Abfahrt an der Einsatzstelle

• die Kommunikation vor Ort und zur
Leitstelle

Führungsfahrzeug LNA und OrgL

Als Führungsmittel stehen dem Leiten-
den Notarzt und dem Organisatorischen
Leiter Rettungsdienst ein Führungsfahr-
zeug auf Basis eines Transporters zur
Verfügung. Dieses Fahrzeug ist an ei-
nem großen Rettungswachenstandort
stationiert und wird von dort mit einem
Fahrer besetzt.

Notfallseelsorge und
Krisenintervention

Ein ähnliches Verfahren regelt auch die
Alarmierung der Notfallseelsorge sowie
der Einsatzkräftebetreuung und Nach-
sorge, welche jedoch erst auf Anforde-
rung der an einer Einsatzstelle tätigen
Führungskräfte alarmiert wird.

Im Rhein-Sieg-Kreis und der Stadt
Bonn ist die Verfügbarkeit von entspre-
chend ausgebildetem Fachpersonal aus
den Bereichen Seelsorge und der psy-
chosozialen Betreuung anhand einer
einheitlichen Rufnummer für die anfor-
dernde Stelle gewährleistet. Diese
Teams sind auch bereits bei größeren
Ereignissen überregional tätig gewor-
den.

Alle Einsatzleiter aber auch alle im Ret-
tungsdienst beteiligten Personen und
Einrichtungen werden in der laufenden
Ausbildung auf diese Möglichkeit der
Unterstützung hingewiesen.

Technisches Hilfswerk

Neben dem Rettungs-, Sanitäts- und
Betreuungsdienst sowie den Feuerweh-
ren ist das Technische Hilfswerk an drei
Standorten im Kreisgebiet stationiert.
Die Gliederung mit entsprechenden

Alarmschleifen erfolgt ebenfalls in
Schnelleinsatzgruppen für die Klassi-
schen Aufgabenbereiche des Techni-
schen Hilfswerkes.

Rettungshundestaffeln

Zur Vervollständigung der zur Verfü-
gung stehenden Einsatzkräfte sei an die-
ser Stelle auf die in angrenzenden kreis-
freien Städten und Landkreisen vorge-
haltenen Rettungshundstaffeln des
Deutschen Roten Kreuzes und des
Technischen Hilfswerkes sowie auf
Rettungshundestaffeln in privater Trä-
gerschaft hingewiesen.

Werkfeuerwehren

Durch die Nähe zum Flughafen Köln/
Bonn kann im Bedarfsfall auch auf ent-
sprechende Sonderfahrzeuge dieser
Werkfeuerwehr wie auch auf die Fahr-
zeuge und Geräte der Werkfeuerwehren
im Kreisgebiet zurückgegriffen werden.

Großschadenslagen

Neben den täglich zu bewältigenden
Aufgaben, welche im v.g. Rettungsbe-
darfsplan sowie in den 19 Alarm- und
Ausrückeordnungen und Brandschutz-
bedarfplänen der Feuerwehren sowie
der Städte und Gemeinden beschrieben

sind, hat sich der Rhein-Sieg-Kreis na-
türlich auch auf Großschadenslagen
vorzubereiten.

Bis zur Novellierung des Feuerschutz-
gesetzes und dem Wegfall des Katastro-
phenschutzgesetzes NRW waren der
Stab HVB sowie die Technische Ein-
satzleitung des Rhein-Sieg-Kreises mit
Führungskräften der Feuerwehren zur
stabsmäßigen Führung auf diesem Ge-
biet tätig.

Nach der v.g. Novellierung des Feuer-
schutzgesetzes bot sich die Gelegenheit,
die vorliegenden Konzepte zu überar-
beiten, anzupassen und das Alarmie-
rungsverfahren zu beschleunigen.

Im Folgenden sollen die derzeitigen
Planungen für Großschadenslagen dar-
gestellt werden.

Leitungs- und
Koordinierungsgruppe

Die politisch administrative Ebene re-
krutiert sich weitgehend aus der Abtei-
lung Bevölkerungsschutz. Jeweils ein
Mitarbeiter dieser Abteilung hat nach
Dienstschluss eine entsprechende Ruf-
bereitschaft im täglichen Wechsel zu
versehen und ist für die Feuer- und Ret-
tungsleitstelle über digitale Meldeemp-
fänger und Handy erreichbar. Der Mit-

Bild 3: Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst am Bereitstellungs-
raum – Rettungsdienst –
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arbeiter soll die Leitstelle in 20-30 Mi-
nuten erreichen. Zu seinen Aufgaben
zählen u.a.

• Kräfte- und Lagedarstellung

• Sofortmeldung an die Bezirksregie-
rung

• Information der Behördenleitung auf
dem Dienstweg

• Informationsaustausch mit der Poli-
zei

• Information der Leitungs- und Koor-
dinierungsgruppe

• Information anderer Behörden

• Information von Versorgungsunter-
nehmen

• Kontakt mit Versorgungs- und Be-
treuungseinheiten

• Abfragen und Informationen an
Krankenhäuser

• Öffentlichkeitsarbeit

• Ggfls. Sofortmaßnahmen für die be-
troffene Bevölkerung veranlassen

• Besetzen des einzurichtenden Bür-
gertelefons

Bereits vom Wohnort aus kann er an-
hand seiner Einsatzunterlagen erste
Maßnahmen einleiten. Gleichzeitig bil-
det er damit die „Keimzelle“ der Lei-
tungs- und Koordinierungsgruppe.

Einsatzleitung

Die taktisch-operative Ebene für Groß-
schadenslagen (Bild 4) sowie auch für
größere Einsätze bilden grundsätzlich
der Kreisbrandmeister oder seine bei-
den Stellvertreter als die nach § 31

FSHG vom Landrat bestellten Einsatz-
leiter. Im Falle des Massenanfalls von
Verletzten/Betroffenen werden sie vom
Leitenden Notarzt unterstützt.

Ihnen stehen als Führungsmittel ein
Einsatzleitwagen 3 mit einem entspre-
chenden Mitarbeiterstab (Führungsge-
hilfen) zur Verfügung. Als Fernmelde-
personal sowie als Führungsgehilfen
stehen ihm ehren- und hauptamtliche
Mitglieder verschiedener Feuerwehren
sowie der Feuer- und Rettungsleitstelle
zur Verfügung. Als Fachberater stehen
Mitarbeiter aller Organisationen sowie
des Rettungsdienstes zur Verfügung.

Alle Führungsgehilfen können mit einer
Alarmschleife erreicht werden.

Massenanfall von Verletzten/
Betroffenen

In Zusammenarbeit mit dem Ärztlichen
Leiter des Rettungsdienstes, dem Kreis-
brandmeister, den Feuerwehren und den
Hilfsorganisationen wurden im Rahmen
der Einsatzplanung und Vorbereitung
für die ICE Strecke ein Alarmierungs-
konzept entwickelt, welches den Dispo-
nenten der Feuer- und Rettungsleitstel-
le eine rasche Alarmierung mit einem
hohen Grad an Information für alle Be-
teiligten ermöglicht.

Als Stichworte wurden

MANV  I 6-10 Verletzte/Betroffene

MANV II 11-20 Verletzte/Betroffene

MANV III über 20 Verletzte/Betroffene

eingeführt und können zusammen mit
dem Einsatzort auf alle digitalen Melde-
empfänger übertragen werden.

Bild 4: Einsatzleitwagen mit Führungsfahrzeug OrgL und GW-Mess

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt,
dass in einer MANV-Vorstufe mit der
Indikation

• bis zu fünf Verletzte/Betroffene

• mehr als zwei Notärzte im Einsatz

eine kleinere Einsatzmittelkette alar-
miert wird.

Dieses 3-stufige Konzept orientiert sich
an der Zahl der Verletzten/Betroffenen
und löst bei der Alarmierung nicht nur
eine spezielle Einsatzmittelkette, son-
dern auch die Information aller Beteilig-
ten aus:

– der Rufbereitschaft der Feuer- und
Rettungsleitstelle sowie des gesam-
ten Personals

– der Rufbereitschaft der Abteilung
Bevölkerungsschutz

– der Leitungs- und Koordinierungs-
gruppe

– dem Leitenden Notarzt vom Dienst
sowie der LNA-Gruppe

– dem organisatorischen Leiter vom
Dienst sowie der OrgL-Gruppe

– dem Kreisbrandmeister und seiner
Vertreter

– den Leitungen der Hilfsorganisatio-
nen

– den Feuerwehreinheiten mit Sonder-
aufgaben für den Massenanfall von
Verletzten

– der Besatzung des ELW 3

– der Besatzung des Führungsfahrzeu-
ges für LNA und OrgL

– dem Einsatzleitfahrzeug des DRK

– den Feuerwehreinheiten, welche zur
Unterstützung des Rettungsdienstes
alarmiert werden

– der Zentrale einer großen Rettungs-
wache, welche weitere Aufgaben zu
übernehmen hat.

Die Einsatzzentrale dieser Rettungswa-
che alarmiert einen großen Teil der eh-
renamtlichen Kräfte der Hilfsorganisa-
tionen und führt die Schnelleinsatzgrup-
pen Rettungsdienst, Sanitätsdienst und
Betreuungsdienst auf einem speziellen
Funk-Marschkanal in Bereitstellungs-
räume, welche im Vorfeld für alle 19
Städte und Gemeinden sowie die drei
großen Werke im Kreisgebiet festgelegt
wurden.
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Das Führungspersonal der Hilfsorgani-
sationen, zusätzliche Ärzte und OrgLei-
ter sammeln sich im Lagezentrum die-
ser Rettungswache und können ange-
messen auf die Lage vor Ort reagieren.

Einsatzstichworte Bahn 1 bis Bahn 6

Wie bereits angedeutet, war durch den
Neubau der ICE-Strecke Köln/Rhein-
Main auch eine entsprechende Planung
für die Feuerwehren, das Technische
Hilfswerk und die Rettungsdienste er-
forderlich geworden. Parallel zu den
Maßnahmen des vorbeugenden bauli-
chen Brandschutzes wurden anhand des
Musters des Rahmenalarm- und Ein-
satzplanes der DB AG für alle fünf im
Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises liegen-
den Tunnelanlagen (Bild 5) der Schnell-
fahrstrecke der Kräfteansatz pro Ret-
tungsplatz mit den beteiligten Feuerweh-
ren, dem Rettungsdienst, dem Techni-
schen Hilfswerk, dem Bundesgrenz-
schutz und der Landespolizei festgelegt.

Neben den Bereitstellungsräumen, den
Rettungsplätzen, dem Raumbedarf für
den „Behandlungsplatz Rhein-Sieg“
wurden in enger Abstimmung mit der
DB AG, dem Bundesgrenzschutz und
der Landespolizei entsprechende An-
und Abfahrtswege sowie Sperrpunkte
festgelegt.

Des weiteren mussten ausgleichende
Maßnahmen für unbesetzte Standorte
festgelegt werden.

Anhand einer Übersicht wurden für das
Stichwort „Bahn 6“ (Brand oder Crash
in einer Tunnelanlage der Bahn) jeder
Einheit Anfahrtspunkte bekannt gege-
ben. Diese Übersichten werden in je-
dem Standort und Fahrzeug vorgehal-
ten, so dass im Alarmierungsfall keine
unnötigen Rückfragen an die Feuer-
und Rettungsleitstelle erforderlich wer-
den.

Für alle anderen Bahnstrecken wurde
für das gleiche Szenario das Alarmie-
rungsstichwort „Bahn 5“ mit den ent-
sprechenden Einsatzmittelketten festge-
legt.

Ähnlich dem Verfahren bei den Alar-
mierungsstichworten MANV I bis III
erhalten alle Personen mit besonderen
Funktionen oder Aufgaben eine ent-
sprechende Information über digitale
Textmeldeempfänger.

Bild 5: Kräfteübersicht für das Stichwort – Bahn 6 – an den Tunnelanlagen der Neubau-
strecke Köln-Rhein/Main

Zur Vorbereitung der Einsatzstellen-
kommunikation wurde in Abstimmung
mit den Beteiligten eine Funk- und Füh-
rungsskizze entwickelt, die jedoch auch
an allen anderen Einsatzstellen verwen-
det werden kann.

Berücksichtigt sind dort neben Belan-
gen der Einsatzleitung und der Feuer-
wehren mit entsprechenden Einsatzab-
schnitten auch die Belange des Ret-
tungsdienstes mit der Leitungsebene,
dem Rettungsmittelhalteplatz, der Ver-
letztenablage sowie dem Behandlungs-
platz.

Die Verbindung zwischen Rettungs-
dienst und Einsatzleitung sowie zwi-
schen Einsatzleitung, der Feuerwehr-
und Rettungsleitstelle und beiden betei-
ligten Polizeileitstellen sind ebenfalls
berücksichtigt.

Großübung am 24. Mai 2002

Am 24. Mai 2002 wurden bei einer
Großübung an der Neubaustrecke im
Siegauentunnel die beiden Einsatzstich-
worte „Bahn 6“ und „MANV III“ ver-
wendet.

Als Szenario war der Brand eines ICE-
Zuges im 2,8 km langen Siegauentunnel
vorgesehen.

Der Zug sollte mit 300 Personen besetzt
sein, von denen sich 270 unter Anlei-
tung des Zugpersonals (Anm.: Selbst-
rettungskonzept der DB AG) zum Not-
ausgang retten können.

Weiterhin wurde angenommen, dass
10 % der Zuginsassen, also 30 Personen
verletzt waren, von denen 10 Personen
so schwer verletzt waren, dass entspre-
chende Rettungsmaßnahmen erforder-
lich waren.

Nach Eröffnung des Einsatzes mit den
Stichworten „BAHN 6“ und „MANV
III“ um 18.55 Uhr war nach Abschluss
des Alarmierungsvorschlages des Ein-
satzleitrechners die anschließende Alar-
mierung von 24 Sirenen und 74 Melde-
schleifen nach ca. 8 Minuten abge-
schlossen.

Damit waren in relativ kurzer Zeit ca.
650 Einsatzkräfte aller beteiligten Fach-
dienste alarmiert, von denen das Gros
die Einsatzstelle und die zugewiesenen
Bereitstellungsräume zwischen 5 und
25 Minuten erreichten.

Die letzten Einheiten aus dem gesamten
Kreisgebiet benötigten knapp 40 Minu-
ten.

Eine vorläufige Bewertung der Übung
ergab:

Die Alarmierung aller Kräfte von Feu-
erwehren, Rettungsdiensten und Tech-
nischem Hilfswerk durch die Verwen-
dung nur zweier Alarmierungsstich-
worte im vorgesehenen Zeitrahmen von
8 Minuten funktionierte.

Der für den Ersteinsatz vorgesehene
Kräfteansatz von drei taktischen Lösch-
zügen pro Rettungsplatz ist ausrei-
chend.



126 DER FEUERWEHRMANN 5/2003

Schulung und Einsatz

Das in der Handlungsanweisung für die
Feuerwehren bei Einsätzen in Tunnel-
bereichen beschriebene Vorgehen der
ersten Einsatzkräfte trägt zur Verbesse-
rung des Einsatzablaufes bei.

Weder im Übungsablauf noch bei den
technischen Einrichtungen der DB AG
sind Mängel aufgetreten, die eine
grundlegende Neuplanung oder um-
fangreiche technische Änderungen er-
forderlich machen.

Messgruppenalarm

Zur schnellen Reaktion auf die bei
Bränden oder Schadstoffaustritten mög-
lichen Gefährdungen (Bild 6) der Um-
welt wurden drei Alarmierungs- und
Einsatzmittelketten für die beiden Gerä-
tewagen Messtechnik sowie die acht im
Kreisgebiet verteilt stationierten Mess-
fahrzeuge ein 3-stufiges Alarmierungs-
konzept erarbeitet, welches eine ange-
messene Reaktion auf bestimmte Ereig-
nisse ermöglicht.

Je nach gemeldetem Ereignis werden
die Alarmierungsstichworte

Mess 1 (begrenzter Brand oder kleines
GSG-Ereignis)

Mess 2 (größerer Brand oder GSG II-
Ereignis)

Mess 3 (Großbrand oder großer Aus-
tritt von Schadstoffen bei ei-
nem GSG-Ereignis)

angewendet.

Die alarmierten Messfahrzeuge werden
vom Führungspersonal aus einem Gerä-
tewagen-Messtechnik an der Einsatz-
stelle als eigener Einsatzabschnitt ge-
führt.

Zwei bei den Feuerwehren rechts- und
linksrheinisch vorgehaltene Dekonta-
minationsgruppen können mit einem
gesonderten Stichwort alarmiert wer-
den.

BAB-Alarm

Im Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises sind
von den Rettungsdiensten und den Feu-
erwehren ca.

• 82 Kilometer Bundesautobahnen

• 162 Kilometer Bundesstraßen

• 500 Kilometer Landesstraßen

sowie

• 270 Kilometer Kreisstraßen

zu versorgen.

Bild 6: Großbrand einer Industriehalle in der
Stadt Troisdorf

Auf zwei überregionalen Strecken der
Bundesautobahnen kommt es regelmä-
ßig zu größeren Unfällen.

Um z.B. bei größeren gemeldeten Scha-
densereignissen angemessen reagieren
zu können, beispielhaft sei hier der
Brand mehrerer Fahrzeuge mit einge-
klemmten Personen genannt, wurden
für alle Autobahnen entsprechende
Alarmierungsketten festgelegt. In der
Regel werden bei Auslösung des BAB-
Alarms mindestens fünf Tanklöschfahr-
zeuge und fünf Rüstfahrzeuge alarmiert.

Ähnlich dem Verfahren MANV I – III
erhalten die Personen mit besonderen
Aufgaben eine entsprechende Informa-
tion über digitale Meldeempfänger.

Wehrführer-Alarm

Die 19 Wehrführer und ihre Stellvertre-
ter wurden zur raschen Alarmierung in
drei unterschiedlichen Alarmierungs-
ketten zusammengefasst.

Somit besteht die Möglichkeit, bei Groß-
schadenslagen in relativ rascher Zeit Füh-
rungspersonal zu alarmieren. Gebietsmä-
ßig sind diese Alarmierungsketten so auf-
gebaut, dass eine problemlose Unterstüt-
zung in verschiedenen Bereichen des
Kreisgebietes möglich ist.

Somit gliedert sich der Wehrführer-
Alarm in die Gebiete

Bild 7: Wohnhausbrand im Kernbereich der Stadt Königswinter
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• Wehrführer und Stellvertreter links-
rheinisch

• Wehrführer und Stellvertreter rechts-
rheinisch (Rheinschiene)

• Wehrführer und Stellvertreter rechts-
rheinisch (Bergregionen)

Über diese Alarmierungsketten können
auch gezielte Informationen über Unwet-
terwarnungen etc. weitergegeben werden.

Praktische Erfahrungen (Bild 7)

Beim Großbrand in einem Vergnü-
gungspark des benachbarten Erftkreises
wurden Kräfte der Schnelleinsatzgrup-
pen Rettungs- und Sanitätsdienst sowie
der Feuerwehr zur überörtlichen Hilfe
alarmiert.

Bei einem schweren Zugunglück im
benachbarten Erftkreis wurden Kräfte
der Schnelleinsatzgruppen Rettungs-
und Sanitätsdienst sowie der Feuerwehr
zur überörtliche Hilfe an die dortige
Einsatzstelle alarmiert und unterstützten
im Einsatzabschnitt Rettungsdienst.

Bei einem 30-stündigen Schneechaos
auf den überregionalen Bundesautobah-
nen wurden die Betreuungsdienste von
DRK, MHD, JUH und THW eingesetzt.

Bei mehreren Bränden in Altenheimen
wurden die Schnelleinsatzgruppen Ret-
tungs-, Sanitäts- und Betreuungsdienst
sowie die Einsatzleitung Feuerwehr ein-
gesetzt.

Bei großflächigen Überschwemmungen
nach wolkenbruchartigen Regenfällen
in zwei Städten (Bild 8) waren Betreu-
ungsdienste, das Technische Hilfswerk
und die zuständigen Feuerwehren im
Einsatz. Zusätzlich alarmierte Feuer-
wehren als „ausgleichende Maßnah-
men“ konnten zur Bekämpfung zweier
Großbrände ohne Zeitverzögerung ein-
gesetzt werden.

Gleichzeitig wurde erstmals der Wehr-
führer-Alarm zur Führungskräfteunter-
stützung ausgelöst.

An diesen Einsätzen waren letztlich
600 Personen aller Fachdienste betei-
ligt.

Beim Orkan „Jeanette“ waren ins-
gesamt 650 Einsatzstellen zu bearbei-
ten. Neben dem Wehrführer-Alarm zur
vorherigen Unwetterwarnung waren
alle Feuerwehren des Kreisgebietes,
das Technische Hilfswerk sowie zwei-
mal an diesem Tag die Kräfte der
Schnelleinsatzgruppen Rettungs-, Sani-
täts- und Betreuungsdienst gemäß Alar-
mierungsstichwort „MANV“ erforder-
lich.

Diese Kräfte wurden einmal in den be-
nachbarten Erftkreis zur evtl. erforder-
lichen Räumung eines Altenheimes so-
wie zur Betreuung von 1 100 betroffe-
nen Personen in zwei unter herabge-
stürzten Fahrdrähten festsitzenden In-
tercity-Zügen benötigt.

Die Afghanistan-Konferenz auf dem
Petersberg

Bereits zum zweiten Mal fand in der
Stadt Königswinter im Gästehaus auf
dem dortigen Petersberg (Bild 9) die so
genannte Afghanistan-Konferenz statt.
Neben umfangreichen Sicherheitsmaß-
nahmen durch die Polizei kamen selbst-
verständlich auch Planungen und Vor-
bereitungen der Rettungsdienste und
der Feuerwehr zum Tragen.

Beispielhaft seien an dieser Stelle

• die Vorhaltung der Einsatzleitung an
exponierter Stelle

• die Vorhaltung zusätzlicher Kräfte
des Rettungsdienstes sowie von Not-
ärzten

• die Vorhaltung bestimmter Fahrzeu-
ge der SEG-Rettungsdienst

• die Vorbereitung der nötigen Bereit-
stellungsräume

genannt.

Sondereinsatzplan Rhein in Flammen

Ähnliche Vorbereitungen sind auch
jährlich für die Großveranstaltung
„Rhein in Flammen“ erforderlich.

Hierbei ist auch die Rettung größerer
Menschenmengen von Rheinschiffen zu
beachten. Neben den Rettungs- und
Mehrzweckbooten aller Fachdienste im
Kreisgebiet werden auch Feuerlöschboo-
te aus Bonn und Köln sowie Rheinfähren,
auf denen SEG-Kräfte mit ihrem Materi-
al untergebracht sind, vorgesehen.

Bild 8: Großflächige Überschwemmungen in der Gemeinde Eitorf und der Stadt Hennef

Bild 9: Das für die Afghanistan-Konferenzen
genutzte Hotel und Gästehaus Petersberg in
der Stadt Königswinter
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Ähnliche Planungen und Vorbereitun-
gen sind auch für andere Großveranstal-
tungen wie z. B. das „Autofreie Siegtal“
erforderlich.

Sirenenkonzept des RSK

Auf Betreiben des Rhein-Sieg-Kreises
wurden bereits Mitte der 80-er Jahre die
ehemaligen Luftschutzsirenen von den
Städten und Gemeinden übernommen

Bild 10: Ausschnitt aus den Warnkarten mit Übersicht der Sirenenstandorte

und zusammen mit den vorhandenen Feu-
ersirenen in ein kreisweites Sirenenwarn-
konzept integriert, mit dem über 80 % der
Bevölkerung innerhalb kurzer Zeit ge-
warnt (Bild 10) und auf das Einschalten
des Radiogerätes zur weiteren Informati-
on hingewiesen werden können.

Dieses System musste bereits zweimal
zur Warnung vor Schadstoffwolken ein-
gesetzt werden.

Durch die Erschließung neuer Bauge-
biete unterliegt dieses Warnkonzept ei-
ner ständigen Überprüfung zur ggfls.
notwendigen Erweiterung.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt,
dass alle planbaren Ereignisse einer
Abstimmung mit der Landespolizei und
dem Bundesgrenzschutz unterliegen.
Auch bei tatsächlichen Ereignissen ist
es gängige Praxis, Führungspersonal in
den Einsatzleitungen und Stäben auszu-
tauschen, um einen schnellen und kom-
petenten Informationsaustausch zu ge-
währleisten.

Alle im Vorhergehenden dargestellten
und auf die Strukturen des Rhein-Sieg-
Kreises abgestellten Maßnahmen und
Planungen haben sich bei den verschie-
denartigsten realen Einsätzen bewährt
und werden darüber hinaus den Erfor-
dernissen weiter fortschreitender Tech-
nik sowie vorliegender Einsatzerfah-
rungen angepasst.

Walter Jonas,
Kreisbrandmeister

Rhein-Sieg-Kreis

Dietmar Klein, Brandamtsrat
Feuer- und Rettungsleitstelle

Rhein-Sieg-Kreis

Frank H. Riebandt,
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst

Rhein-Sieg-Kreis

„Max im Fuchsbau“

Aufwändige Rettung eines Rauhaardackels

Einleitung

Am 25. Dezember 2002 entlief der 14
Jahre alte Rauhaardackel Max seinem
Besitzer im bewaldeten Teil des Erk-
rather Bayerparks. Trotz einer intensi-
ven Suche konnte der kleine Hund nicht
wieder aufgefunden werden, so dass
sein Herrchen die Suche abbrach und
auf das mit Anschrift und Telefonnum-
mer versehene Halsband des Tieres
hoffte. Nachdem er am folgenden Vor-
mittag immer noch keine Nachricht ei-
nes Finders erhalten hatte, startete er
eine erneute Suche und konnte seinen
Hund in einem Fuchsbau lokalisieren.
Nachdem die ganze Familie mehrere
Stunden selbständig nach dem winseln-
den Tier gegraben hatte, alarmierte sie

die Feuerwehr. Daraufhin wurde der
aufwändigste Tierrettungseinsatz in der
Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr
Erkrath aufgenommen. Zu diesem Zeit-
punkt wusste noch niemand, dass man
erst 11 Stunden später den kleinen
Rauhaardackel Max aus seinem dunk-
len Gefängnis befreien würde.

Ortsbeschreibung

Der Bayerpark in Erkrath-Hochdahl ist
ein ca. 14 Hektar großes, an einem Steil-
hang gelegenes Gelände mit Weiden für
dort untergebrachte Galloway-Rinder,
Waldflächen und sumpfigen Moorbe-
reichen. Mehrere Fußwege und ein be-
fahrbarer, aber unbefestigter Weg lau-
fen durch das Gelände.

Der Zugang zur Einsatzstelle im Wald
befindet sich ca. 200 m von der süd-
lichen, tiefergelegenen Zuwegung des
Waldstücks an der Sedentaler Straße
entfernt. Von diesem Punkt am be-
reits erwähnten unbefestigten Fahrweg
konnte der in einem Hang gelegene
Fuchsbau nach etwa 50 m „Weg“ durch
das Unterholz erreicht werden. Die Öff-
nung des unterirdischen Röhrensystems
lag in etwa 8 m Höhe eines mit Bäumen
und Büschen bewachsenen Hangs, der
durch den bereits seit vielen Stunden
andauernden Regen entsprechend auf-
geweicht und morastig war. Die Tempe-
ratur betrug 10°  C und der Regen hörte
erst nach ca. zwei Stunden Einsatzdau-
er auf.
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Alarmierung

Durch die Kreisleitstelle Mettmann
wurde um 13:01 Uhr entsprechend der im
Einsatzleitrechner hinterlegten Alarm-
und Ausrückordnung nach dem Einsatz-
stichwort „Kleintier in Notlage“ das
hauptamtliche Einsatzpersonal mit dem
Löschgruppenfahrzeug LF 24 (0-1-3-4)
alarmiert. Da dem diensthabenden
Wachabteilungsleiter (C-Dienst 4)1) der
auf der Einsatzdepesche genauer be-
schriebene Einsatzauftrag vorlag, ent-
schied er zusätzlich den Rüstwagen
RW 2 (0-0-2-2) zur Einsatzstelle mitzu-
führen. Im Verlauf des Einsatzes wur-
den zusätzliche Einsatzkräfte der Feuer-
wehr und des THW nachgefordert (Ein-
satzmittel und Kräfteansatz).

Einsatzablauf

Nachdem die Fahrzeuge auf der Seden-
taler Straße abgestellt wurden, erkunde-
te der CD 4 die Lage vor Ort und wurde
dort vom Besitzer des Tieres eingewie-
sen. Nach der Erkundung entschied der
Einsatzleiter zuerst den RW 2 auf dem
Fahrweg des Bayerparks am „direkten
Zugang“ zur Einsatzstelle in Stellung zu
bringen.

Danach wurde ein Materialablageplatz
am Fuß des Hangs vorbereitet und un-

ter anderem folgen-
des Material dort be-
reitgestellt: Holz-
bohlen, Quick-Lift-
Stützen, Grabenstüt-
zen, Motorkettensä-
gen, Leinen, Planen,
Beleuchtungsmate-
rial, Klappspaten,
Schaufeln, Mulden,
Erdnägel, Werkzeug
und eine Steckleiter
für den Aufstieg
zum Fuchsbauein-
gang. Die Stecklei-
ter wurde in Stellung
gebracht und mit
Erdnägeln gegen ein
Abrutschen fixiert

(Bild 1). Um eine Standfläche im Hang
zu schaffen, wurde als einsatzvorberei-
tende Maßnahme die „Grabung“ des
Hundebesitzers in der Form erweitert
und verändert, dass der Abhang vor dem
Fuchsbaueingang so ausgegraben wur-
de, dass ein „Krähennest“ entstand, in
dem vier Einsatzkräfte auf einer gera-
den Fläche stehen konnten. Auf diese
Weise wurden bereits etwa 1,50 m des
Röhrensystems abgetragen. Dieser Ar-
beitsbereich wurde aufgrund des star-
ken Regens mit einer abgespannten Pla-
ne so abgedeckt, dass aufrecht stehend
gearbeitet werden konnte. Telefonisch
stimmte der CD 4 die weitere Vor-
gehensweise mit dem diensthabenden
B-Dienst2) in der
Form ab, dass um
13:30 Uhr die
Löschgruppe 4 des
Löschzuges II –
Millrath – zur Un-
terstützung alar-
miert wurde. Durch
diese Einheit (1-2-
7-10) wurde bis um
14:04 Uhr umfang-
reiches Logistik-
material mit zwei
GW-Logistik zur
Einsatzstelle ge-
bracht und das Ein-
satzpersonal er-
gänzt. Die Einsatz-
leitung übernahm
der BD mit dem
ELW 1 vor Ort
(1-0-0-1).

1) Unterste Ebene des Einsatzführungsdienstes der
Feuerwehr Erkrath (CD 1 bis CD 4 analog zur
Anzahl der LZ zuzüglich des WAL der haupt-
amtlichen Wache).

2) Einsatzführungsdienst mit Zugführerqualifikati-
on, der einen wöchentlichen Bereitschaftsdienst
mit einem ELW von zu Hause aus versieht.

„Aufstieg“ zur Einsatzstelle. Der helle Sand ist der Aushub, wel-
cher bereits aus dem Stollen gegraben wurde. (Bild 1)

Verstreben des Stollens mit Grabenstützen durch THW-Helfer der
Fachgruppe Bergung. (Bild 2)

Nachdem das „überdachte Krähennest“
fertiggestellt war, begannen zwei Ein-
satzkräfte mit dem Graben eines 80 cm
x 80 cm großen Stollens, der im Stre-
benverbau mit Holzbohlen vorgetrieben
wurde (Stolleneingang Bild 2). Weitere
zwei Einsatzkräfte unterstützten die
Kollegen dabei vom Standplatz vor dem
Stollen aus. Da die genaue Lage und der
Gesundheitszustand des winselnden
Tieres nicht bekannt waren, wurde Kon-
takt mit der Fachgruppe Ortung des
THW Ortsverbandes Ratingen aufge-
nommen, die dann um 16:30 Uhr mit
einem Einsatzfahrzeug (0-1-2-3) und
zwei Echtbildortungskameras den Ein-
satz aufnahm. Das   Übertragungskabel
wurde am Stoßbesen der Kaminkehrer-
ausrüstung vorgeschoben und das Bild
am Fuß des Abhangs durch die Einsatz-
leitung in Verbindung mit den sehr
fachkundigen Kollegen des THW aus-
gewertet. An einer Verästelung des
Röhrensystems scheiterte jedoch der
weitere Vortrieb dieser Technik. Es
wurde jedoch vermutet, dass sich das
Tier in der rechten Röhre befinden
müsste.

Da keinerlei Erfahrungen mit dem Gra-
ben eines Stollens in einen Hang bei den
Einsatzkräften der Feuerwehr und des
THW vorlagen, entschied man sich, die
Fachgruppe Bergung des THW Ortsver-
bandes Ratingen nachzualarmieren, um
auch den zur Neige gehenden Vorrat an
Grabenstützen zu ergänzen. Nach dem
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Eintreffen der Fachgruppe mit einem
GKW 2 (0-1-2-3) und einem MLKW
(0-1-1-2) sowie dem ZF (1-0-0-1) wur-
de die weitere Vorgehensweise abge-
stimmt. Die Idee des Vortriebes eines
Rohres wurde aufgrund der Hanglage
und des fehlenden Materials verworfen.
Der Einsatz von schwerem Räumgerät
war aufgrund der Örtlichkeit auch nicht
von oberhalb des Hangs möglich. Da
auch das Handbuch des THW-Einsatz-
leiters dieses Szenario nicht vorsah,
wurde entschieden, im Streben- und
Bohlenverbau weiterzuarbeiten. Da
aber eine Gefährdung des Einsatzperso-
nals nicht ausgeschlossen werden konn-
te, wurde die Länge des zu grabenden
Stollens auf maximal 5 m festgelegt und
das jeweils tätige Einsatzpersonal mit
einem Rettungsgeschirr gesichert. Die
bereits begonnene Grabung des Ret-
tungsstollens wurde weiter fortgesetzt,
wobei immer zwei Einsatzkräfte der
Feuerwehr den Vortrieb gruben und
zwei Helfer des THW die Grabenstüt-
zen einbrachten (Bild 2). Die im Stollen
eingesetzten FM (SB) konnten nur auf
dem Bauch liegend mit den Händen und
einem Klappspaten graben und mussten
den gelösten Sand dann „auf allen Vie-
ren aufgerichtet“ zwischen den Beinen
zum Hintermann schieben, der dann das
abgetragene Material in einen Eimer
oder eine Mulde füllte und an die „Zu-
arbeiter“ im Krähennest weitergab. Das
Personal wurde turnusmäßig abgelöst.
Als das Hinterteil des Hundes mit der
Ortungskamera gesichtet wurde – er

steckte mit dem Kopf in der Tunnelröh-
re fest – keimte Hoffnung auf, das Tier
auch befreien zu können. Nachdem im
Wechselturnus mit Graben der Feuer-
wehr und Verstreben des THW (Bild 3
& 4) der Rettungstunnel auf ca. 5 m
Länge mit einer Erdbewegung von ins-
gesamt ca. 6 m „fertiggestellt“ werden
konnte, war es möglich, den völlig er-
schöpften und zitternden Hund mit einer
Tierfangschlinge aus der vermutlich
durch Kaninchen weitergegrabenen
kleineren Röhre zu ziehen (Bild 5 & 6)
und nach elf Stunden Einsatzzeit der

Feuerwehr um 0:30 Uhr am 27.12.2002
und vermutlich mehr als 30 Stunden in
der Dunkelheit seinem überglücklichen
Frauchen in die Arme zu geben, die be-
reits eine Tierarztuntersuchung organi-
siert hatte.

Einsatzabschluss

Nach der erfolgreichen Tierrettung wur-
den die Streben und Bohlen aus dem
Schacht entfernt, der auch bei der Bege-
hung des Hangs oberhalb des Stollens
ohne Abstützung – vermutlich aufgrund
der Erdreichbeschaffenheit (fester Sand-
boden) – nicht zusammenbrach, und
dieser mit Bohlenbrettern vor neugieri-
gen Kindern gesichert. Am folgenden
Tag übernahm das Tiefbauamt der Stadt
Erkrath die Absicherung des gesamten
Hangs. Da der Einsatz so lange andau-
erte, wurden nach der Befreiung des
Tieres umgehend alle ehrenamtlichen
Einsatzkräfte aus dem Einsatz entlassen
und für die Aufräumarbeiten das bereits
am frühen Abend ausgelöste Personal
der hauptamtlichen Wache erneut alar-
miert. Die Aufräumarbeiten sowie die
Zurücknahme der Geräte und Ausrüs-
tung an der Einsatzstelle dauerten noch
bis 02:15 Uhr an. Die Reinigung der
Gerätschaften konnte erst am 28. De-
zember 2002 abgeschlossen werden.
Die Reinigungsfirma der Feuerwehr
Erkrath musste noch bis zum Jahres-

Eingebrachte
Grabenstützen
im Stollen.
Links ist der frei-
gegrabene Bereich
des Röhrensystems
zu erkennen.
(Bild 3)

Abstützung der zugeschnittenen Bohlen durch die Grabenstützen der Feuerwehr und des THW.
(Bild 4)
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wechsel einige Überstunden einlegen,
um alle Uniformteile sowie die Schutz-
ausrüstung entsprechend zu säubern.

Fazit

Bei einem solchen Einsatz kommt
zwangsläufig die Frage nach dem Auf-
wand und der Verhältnismäßigkeit der
getroffenen Maßnahmen auf. Die Ein-
satzleitung wurde bereits sehr früh von
der Lokalpresse nach dieser Problema-
tik befragt. Für die Einsatzkräfte be-
stand trotz des für viele ausgefallenen
Festtagsessens des 2. Weihnachtsfeier-
tages jedoch zu keinem Zeitpunkt eine
Veranlassung, den Einsatz abzubrechen
und den kleinen Hund seinem Schicksal
zu überlassen. Die vorgefundene
Zwangslage zeigte deutlich, dass der
Hund sich nicht selber hätte befreien
können. Die Einsatzleitung konnte zum
Beginn des Einsatzes zusätzlich davon
ausgehen, dass der Hund sich nicht aus
„Angst“ vor der Feuerwehr versteckte,
denn sonst hätte das Tier bereits die vie-
len Stunden vor der Alarmierung der
Einsatzkräfte genutzt, sein „Abenteuer“
zu beenden. Die Abwägung der Gefähr-
dung des Einsatzpersonals durch nach-
rutschende Erdmassen wurde mehrmals
im Laufe des Einsatzes mit den Füh-
rungskräften besprochen und in der Ent-
scheidung, den Stollen nicht länger als

5 m tief zu graben, verdeutlicht. Hätte
diese Grenze überschritten werden müs-
sen, wäre eine neue Strategie nötig ge-
wesen, den Einsatz fortzuführen. Wel-
che Möglichkeit gewählt worden wäre,
soll dieser Artikel offenlassen und den
Leser zu einer eigenen Betrachtungs-
weise anregen. Es soll hier nur darge-
stellt werden, dass dann ein noch größe-
rer Aufwand hätte durchgeführt werden
müssen, um das Lebewesen, welches
richtigerweise noch über bedeutenden
Sachgütern eingestuft wird und für die

Besitzer einen kaum vorstellbaren ide-
ellen „Wert“ hat, zu retten.

Besonders herausgehoben werden muss
die Unterstützung des THW, welches
die Feuerwehr Erkrath in hervorragen-
der Art und Weise unterstützte und eine
Ergänzung der kommunalen Ressour-
cen zur Einsatzabwicklung darstellt, die
kein Einsatzleiter der Feuerwehr, erst
recht nicht aus Prestigegründen, unge-
nutzt lassen sollte.

Einsatzmittel und Kräfteansatz

Einsatzkräfte:

A-Dienst FF Erkrath (1/0/0/1)
B-Dienst FF Erkrath (1/0/0/1)
Hauptamtliche Wache
(WA 2) (0/1/5/6)
Löschzug II – Millrath – (1/3/12/16)
THW OV Ratingen (1/3/5/9)

Einsatzfahrzeuge:

FF Erkrath:
1 ELW 1
1 LF 24
1 RW 2
1 MTW
2 GW-Logistik

THW OV Ratingen:
1 GKW 2
1 MLKW
2 MTW

Brandamtmann Guido Vogt,
Leiter der Freiwilligen

Feuerwehr Erkrath

Rettungsstollen nach beendeter Tierrettung. In der Tunnelröhre befindet sich noch die Tier-
fangschlinge. (Bild 5)

Gerettet!
Rauhaardackel
Max nach über

30 Stunden
in seinem

„Gefängnis“ in
den Armen

seines Retters.
(Bild 6)

Fotos:
Hauptbrandmeister

Jörg Schmitter
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Blickpunkt Sicherheit Feuerwehr-Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen

Zahlreiche Informationen für die Sicherheitsbeauftragten des Rhein-Sieg-Kreises
Ende März fand in Bad Honnef das Se-
minar für die Sicherheitsbeauftragten
des Rhein-Sieg-Kreises statt. Aus jeder
Feuerwehr des Kreises nahmen mehre-
re Sicherheitsbeauftragte teil. Organi-
siert wurde das Seminar durch den
Stadtbrandinspektor der Stadt Bad Hon-
nef, Herrn Johannes Kefferpütz, und
viele fleißige Helfer. Herr Kefferpütz ist

schon seit vielen Jahren der Kreissicher-
heitsbeauftragte des Rhein-Sieg-Krei-
ses und aus diesem Grund hat es sich
eingebürgert, dieses Treffen in der Feu-
erwache Bad Honnef zu veranstalten.
Zu Beginn des Seminars stand das The-
ma „Sicherheit in der Jugendfeuer-
wehr“. Nach der Vorstellung der
Grundlagen in den Unfallverhütungs-

vorschriften und des Modellseminars
„Sicherheitserziehung in der Jugend-
feuerwehr“ wurde seitens der Teilneh-
mer das Vorgehen in den verschiedenen
Feuerwehren diskutiert. Im Anschluss
an diese Diskussion wurde der Film
„Das Camp“ vorgestellt, der den sicher-
heitsgerechten Umgang bei einem Zelt-
lager zeigt. Im Anschluss an das Mittag-
essen wurde das Thema Brandschutz-
kleidung behandelt. Jeder kennt die Ab-
kürzung HuPF (Herstellungs- und Prü-
fungsbeschreibung für eine universelle
Feuerwehrschutzkleidung), aber oft ist
den Feuerwehrangehörigen nicht klar,
was sich dahinter verbirgt und welche
besonderen Umgehensweisen bei dieser
Kleidung nötig sind. Zum Abschluss
des Seminars wurden noch einige aktu-
elle Fragen geklärt, wie zum Beispiel
das Problem des Überladens von Feuer-
wehrfahrzeugen. Die Teilnehmer beka-
men eine Menge neuer Informationen,
die sie bei ihrer Tätigkeit als Sicher-
heitsbeauftragter vor Ort unterstützen.
Stephan Burkhardt

Das richtige Verhalten bei einem Unfall im Feuerwehrdienst

Wenn es im Feuerwehrdienst zu einer
Verletzung gekommen ist, die über eine
Erste-Hilfe-Leistung und einem Eintrag
in das Verbandbuch hinausgeht, dann
muss ein geeigneter Arzt aufgesucht
werden.

Im Rahmen des berufsgenossenschaft-
lichen Heilverfahrens durch die Feuer-
wehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
gibt es im Gegensatz zur Krankenversi-
cherung keine freie Arztwahl. Bei ei-
nem Unfall im Feuerwehrdienst muss
ein so genannter Durchgangsarzt aufge-
sucht werden. Es handelt es hierbei um
erfahrene Chirurgen, die meistens in
Krankenhäusern oder größeren Praxen
tätig sind. Nur bei Verletzungen der
Augen, der Zähne oder des Hals-Nasen-
Ohrenbereiches darf jeder Augenarzt,
Zahnarzt oder Hals-Nasen-Ohrenarzt
aufgesucht werden. Wichtig ist es, bei

jedem Arzt anzugeben, dass es sich um
einen Arbeitsunfall im Rahmen der Tä-
tigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr
handelt und dass hier nach dem bg-li-
chen Heilverfahren abgerechnet wird.
Der Arzt weiß dann direkt, welche Be-
sonderheiten bei der Behandlung zum
Tragen kommen. Der D-Arzt entschei-
det, ob er die Behandlung selber über-
nimmt, an einen Spezialisten überweist
oder aber, ob er die weitere Heilbehand-
lung dem Hausarzt überlässt. Auch hier
ist als Kostenträger bei einem Unfall im
Feuerwehrdienst die Feuerwehr-Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen anzugeben.
Die Abgabe der Versicherungskarte ist
hier nicht notwendig. Ebenso sollte bei
der Heilbehandlung darauf geachtet
werden, dass der Arzt keine Privatbe-
handlung durchführt. Zwar kann der
Verletzte darauf bestehen, seine priva-
ten Leistungen in Anspruch zu nehmen,

diese können aber bei Unterzeichnung
eines mit dem Arzt abgeschlossenen
privaten Behandlungsvertrages in kei-
nem Fall durch die Feuerwehr-Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen getragen
oder erstattet werden, auch nicht anteils-
weise. Privatärztliche Rechnungen kön-
nen nur durch die private Krankenver-
sicherung und deren Beihilfestelle ent-
schädigt werden. Bei einem bg-lichen
Heilverfahren müssen durch den Ver-
letzten keine Eigenanteile geleistet wer-
den. Dies bedeutet, dass eine Zuzahlung
beispielsweise bei einem Transport mit
dem Rettungswagen oder aber bei der
Verordnung von Arzneimitteln nicht
geleistet werden müssen.

Wenn es zu einem Unfall im Feuer-
wehrdienst gekommen ist, bei dem ein
Arzt aufgesucht wurde, dann ist es not-
wendig, eine Unfallanzeige zu erstatten.
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Die Annahme, eine Unfallanzeige sei
nur zu erstatten, wenn der Verletzte län-
ger als drei Kalendertage arbeitsunfähig
war, ist falsch. Eine Unfallanzeige ist
also in jedem Fall zu erstatten. Die
Pflicht zur Erstattung der Unfallanzeige
gilt für die Stadt und Gemeinde, da die-
se gegenüber der Feuerwehr-Unfallkas-
se Nordrhein-Westfalen als Unterneh-
mer auftritt. Die Unfallanzeige muss
laut § 113 des Sozialgesetzbuches
(SGB) VII innerhalb von drei Tagen er-
stattet werden. Zur Erstattung ist das
amtliche Formular zu verwenden. Die
Unfallanzeige ist in dreifacher Ausfüh-
rung zu erstatten. Eine Ausfertigung
muss an die Feuerwehr-Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen geschickt werden,
eine Ausfertigung verbleibt bei der
Stadt oder Gemeinde. Bei kreisangehö-
rigen Städten oder Gemeinden ist eine
Ausfertigung direkt dem Kreisbrand-
meister zuzuleiten. Dies ist bei kreisfrei-
en Städten nicht notwendig. Die Unfall-
anzeige muss dabei komplett ausgefüllt
sein. Es gehen immer wieder Unfallan-
zeigen bei der Feuerwehr-Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen ein, die nur un-
vollständig ausgefüllt sind. Dies bedeu-
tet einen erhöhten Verwaltungsauf-
wand, da wichtige Informationen noch
einmal erhoben werden müssen. Die

Angaben in der Unfallanzeige beziehen
sich auf den Feuerwehrdienst. In Feld
22 der Unfallanzeige „Beginn und Ende
der Arbeitszeit des Verletzten“ ist nicht
die Arbeitszeit in seinem Zivilberuf ge-
meint, hier ist vielmehr die Tätigkeit bei
der Feuerwehr gemeint. Ebenso bei der
Frage, als was der Verletzte zum Unfall-
zeitpunkt tätig war, im Feld 23 der Un-
fallanzeige.

Die Unfallanzeige muss von einem Ver-
antwortlichen unterschrieben werden.
Dies darf wie beispielsweise vorgekom-
men nicht der Verletzte selber sein.
Weiterhin ist der Sicherheitsbeauftrag-
te zeitnah über die Unfälle zu informie-
ren, die sich in seinem Zuständigkeits-
bereich ereignet haben.

Neben der Unterschrift sollte eine Tele-
fonnummer angegeben werden sowie
ein Ansprechpartner, wenn die Feuer-
wehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
noch Rückfragen haben sollte.

Wichtig ist es, bei einem Massenanfall
von Verletzten die Feuerwehr-Unfall-
kasse Nordrhein-Westfalen so schnell
wie möglich zu verständigen. Bei einem
solchen Fall reicht es nicht aus, eine
Sammelunfallanzeige einzusenden. Da
jedem Verletzten eine spezielle medizi-
nische Behandlung zuteil wird, muss für

jeden Verletzten eine separate, komplett
ausgefüllte Unfallanzeige erstellt wer-
den. Auch ist es beispielsweise bei La-
borrechnungen nicht möglich, Kom-
plettrechnungen zu erstatten.

Das richtige Ausfüllen der Unfallanzei-
ge spart dem Sachbearbeiter viel Zeit,
da bei einer ungenauen Unfallanzeige
nachgefragt werden muss.

Die Unfallanzeige hat außer der Mel-
dung eines Unfalles noch eine weitere,
wichtige Funktion, der oft beim Ausfül-
len der Unfallanzeige nicht so große
Beachtung geschenkt wird. Die Unfall-
anzeige ist auch ein wichtiges Instru-
ment für die Verhütung von Unfällen.
Für die Präventionsabteilung der Feuer-
wehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
ist es deshalb wichtig, dass das Feld 17
„Ausführliche Schilderung des Unfall-
hergangs“ so ausführlich und detailliert
wie möglich ausgefüllt wird. Wenn der
Platz dazu nicht ausreicht, dann kann
noch ein zusätzliches Blatt zur Hilfe
genommen werden. Durch die Auswer-
tung der in der Unfallanzeige geschil-
derten Hergänge der Unfälle können
durch die Feuerwehr-Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen Präventionsmaßnah-
men abgeleitet werden.

Stephan Burkhardt/Heike Kleine
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Gurtanlegen und Helmaufsetzen im Feuerwehrfahrzeug?
Eine häufig gestellte Frage bei Feuerweh-
ren ist, ob bei der Benutzung von Feuer-
wehrfahrzeugen die vorhandenen Gurte
angelegt werden müssen. Die Pflicht zum
Anlegen eines Sicherheitsgurtes ergibt
sich aus dem § 21 a der Straßenverkehrs-
ordnung. Dort sind für die Angehörigen
der Feuerwehren keine Ausnahmen von
der Anlegepflicht formuliert.

In diesem Zusammenhang soll auf ein
Vorgehen hingewiesen werden, wel-
ches sich oft bei der Anfahrt zu einem
Brandeinsatz zeigt. Die meisten Lösch-
fahrzeuge sind heute mit Atemschutz-
geräten ausgerüstet, die während der
Fahrt in der Mannschaftskabine ange-
legt werden können. Die Atemschutz-
geräte müssen jedoch nach dem Anle-
gen in der Halterung verbleiben und
dürfen erst nach Eintreffen an der Ein-
satzstelle aus der Halterung entfernt
werden, da es sonst eventuell bei einem
Bremsmanöver zum Umherfliegen des
Atemschutzgeräteträgers samt Gerät
kommen kann.

Bei den Feuerwehren tritt immer wieder
die Frage auf, ob bzw. wann der Feuer-
wehrhelm in Feuerwehrfahrzeugen ge-
tragen werden sollte

Generell ergibt sich das Tragen des Hel-
mes aus dem § 14 der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Allgemeine Vorschrif-
ten“ (GUV-V A 1) sowie dem § 17 der
Unfallverhütungsvorschrift „Feuerweh-
ren“ (GUV-V C 53).

wehr Salzgitter gezeigt, dass bei einem
Seitenaufprall der Helm des Notarztes
diesen nach seinen eigenen Aussagen
vor größeren Schäden bewahrt hat.

Bei den Feuerwehrfahrzeugen, die nicht
mit Gurten ausgestattet sind, sollte bei
jeder Fahrt der Feuerwehrhelm getragen
werden, weil es, wie bereits vorher er-
wähnt, bei einem Bremsmanöver zum
Umherfliegen kommen kann und sich
die Insassen dabei verletzen können.

Bei den Feuerwehren hat es sich einge-
bürgert, dass Fahrzeuge mit einer Zu-
satzbeladung versehen werden. Dabei
wird oft nicht bedacht, dass es auch für
Feuerwehrfahrzeuge Gewichtsgrenzen
gibt. Die Bremsen sind nur auf das zu-
gelassene Gewicht ausgelegt und das
Überladen eines Feuerwehrfahrzeuges
kann dazu führen, dass die Betriebser-
laubnis erlischt.

Besonders bei Fahrzeugen mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von 7,49 t, die
mit dem „alten“ Führerschein Klasse 3
geführt werden dürfen, muss darauf
geachtet werden, dass die Fahrzeuge
das vorgeschriebene Gewicht einhalten.
Wenn das Fahrzeug ein größeres Gewicht
hat, dann muss der Fahrer einen LKW-
Führerschein (früher Klasse 2) haben, da
er sonst das Fahrzeug nicht bewegen darf.

Weiterhin dürfen in einem Fahrzeug nur
so viele Personen befördert werden, wie
Sitzplätze vorhanden sind, dies sind ne-
ben dem Fahrer maximal acht Personen.
Bei mehr als acht zu beförderten Perso-
nen muss der Fahrer außerdem über einen
Personenbeförderungsschein verfügen.

Fotos: FW Hattingen

Stephan Burkhardt

Sobald Gurte in Fahrzeugen vorhanden
sind, müssen diese angelegt werden. Oft
stellt man fest, dass in Privatfahrzeugen
Gurte selbstverständlich angelegt werden.
Wird aber beispielsweise das Mann-
schaftstransportfahrzeug der Feuerwehr
bewegt, dann werden die vorhandenen Si-
cherheitsgurte nicht angelegt, obwohl die
gleichen Gefahren wie bei einem privat
genutzten PKW bestehen bzw. bei einer
Alarmfahrt die Wahrscheinlichkeit eines
Unfalles um ein Vielfaches höher liegt als
bei einer Fahrt ohne Sondersignal.

Noch schlechter ist die Gurtanlegerate
bei LKWs. Da die Sicherheitsgurte in
LKWs erst seit einem Jahrzehnt Stan-
dard sind, scheint die Gewöhnung der
Feuerwehrangehörigen daran noch
nicht so weit gediegen. In den älteren
Fahrzeugen sind noch keine Sicher-
heitsgurte vorhanden, in den neu ausge-
lieferten Feuerwehrfahrzeugen sind je-
doch alle Plätze mit Gurten ausgestattet.
Dies gilt sowohl für den Fahrerplatz,
den Beifahrerplatz und auch für die üb-
rige Mannschaft in der Kabine. Auch
dort müssen Gurte angelegt werden. Oft
entstehen schwere Unfälle dadurch,
dass Personen nicht angeschnallt sind
und bei einem Aufprall aus dem Fahr-
zeug geschleudert und dann schwer ver-
letzt werden.

Trotz einiger weniger Situationen mit
möglichen nachteiligen Folgen ist die
Aussage „Immer Helm Tragen“ bei ei-
ner Einsatzfahrt sicherheitstechnisch
die vorteilhafteste, da durch das Tragen
eines Helmes kein erhöhtes Unfallrisi-
ko und keine erhöhte Verletzungsgefahr
nachweisbar sind. Weiterhin sollte be-
dacht werden, dass der Helm den Kopf
auch bei einem Seitenaufprall schützt.
Gerade dieser Unfalltyp weist bei Un-
fällen mit Fahrzeugen unter Benutzung
von Sonderrechten eine große Häufig-
keit auf. Es ist bis heute keine Studie
bekannt, die belegt, dass sich das Tra-
gen des Feuerwehrhelmes bei einem
Unfall negativ auswirkt. Es hat sich bei-
spielsweise bei einem Unfall der Feuer-
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Recht & Gesetz

Freistellung für Jugendfreizeit nach FSHG?
– Gerichte verweisen auf Regelungen der Jugendhilfe –

Das Verwaltungsgericht Arnsberg (Urteil vom 30.1.2002 –
2 K 4400/00 –) und das Oberverwaltungsgericht für das Land
Nordrhein-Westfalen (Beschluss vom 5. Februar 2003 – 1 A
1016/02 –) hatten sich in einem Rechtsstreit damit zu befas-
sen, ob für eine Freizeit der Jugendfeuerwehr für den Jugend-
feuerwehrwart, der diese Maßnahme durchführen sollte, eine
Freistellung nach § 12 Absatz 2 Satz 2 FSHG in Betracht
kommen kann.

Beide Gerichte haben entschieden, dass eine Jugendfreizeit
keine „sonstige Veranstaltung“ im Sinne von § 12 Absatz 2
Satz 2 FSHG ist.

Dazu hat das Oberverwaltungsgericht folgende Hinweise ge-
geben:

1. Jugendfreizeiten, die eine Freiwillige Feuerwehr während
der Sommerferien veranstaltet, fehlt der erforderliche Be-
zug zu der feuerwehrspezifischen Aufgabenstellung im
Rahmen des Brandschutzes.

2. Dies gilt unbeschadet ihrer spezifischen Zielrichtung, die
Jugendlichen an die Freiwillige Feuerwehr zu binden und
ein entsprechendes Interesse am ehrenamtlichen Engage-
ment zu wecken bzw. zu erhalten.

3. Solche Jugendfreizeiten stellen vielmehr einen davon zu un-
terscheidenden wertvollen Beitrag zur Jugendpflege dar.

4. Veranstaltungen für die Jugendfeuerwehr, die diesen Zie-
len dienen, werden durch § 12 Absatz 2 Satz 2 FSHG nicht
erfasst.

5. Die Freiwilligen Feuerwehren werden hier vielmehr im
Rahmen der Jugendhilfe tätig.

Damit kann für den Jugendfeuerwehrwart für die Jugendfrei-
zeit keine Freistellung von der Arbeits- oder Dienstleistung
nach § 12 FSHG gewährt werden (so auch schon Schneider,
FSHG, 7. Auflage, Anmerkung 8.5 zu § 12 FSHG mit weite-
rem Nachweis.)

Wie kann geholfen werden?

Der Jugendfeuerwehrwart muss jedoch für eine solche Frei-
zeit nicht unbedingt seinen Erholungsurlaub in Anspruch neh-
men. Das OVG für das Land NordrheinWestfalen hat auf die
hier einschlägigen Regelungen verwiesen. Es heißt in dem
Beschluss:

„Für jugendpflegerische Veranstaltungen ist das Konkurrenz-
verhältnis zwischen ehrenamtlicher Tätigkeit einerseits und Ar-
beits- sowie Dienstleistungspflichten andererseits im Gesetz zur
Gewährung von Sonderurlaub für ehrenamtliche Mitglieder in
der Jugendhilfe (Sonderurlaubsgesetz) vom 31. Juli 1974 sowie
in § 7 der Verordnung über den Sonderurlaub der Beamten und
Richter im Lande Nordrhein-Westfalen vom 14. September
1993 geregelt.“

§
Die entsprechenden Vorschriften lauten auszugsweise:

1. Gesetz zur Gewährung von Sonderurlaub für ehrenamt-
liche Mitarbeiter in der Jugendhilfe

§ 1

(1) Den ehrenamtlich in der Jugendhilfe tätigen Personen über
16 Jahre ist auf Antrag Sonderurlaub zu gewähren:

1. für die leitende und helfende Tätigkeit, die in Jugendferi-
enlagern, bei Jugendreisen, Jugendwanderungen, Jugend-
freizeit- und Jugendsportveranstaltungen sowie internatio-
nalen Begegnungen ausgeübt wird,

2. zur erzieherischen Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen in Heimen und ähnlichen Einrichtungen im Rahmen
der Familien- und Kindererholung.

(2) Sonderurlaub ist auf Antrag auch Personen über 16 Jahre zu
gewähren zur Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
sowie Fachtagungen in Fragen der Jugendhilfe, wenn diese einer
Aufgabe nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 dienen oder auf sie vorberei-
ten.

(3) Die Prüfung und Anerkennung der Eignung und Befähigung
des ehrenamtlichen Mitarbeiters in der Jugendhilfe obliegt dem
Träger der Maßnahme oder Veranstaltung, in der der ehrenamtli-
che Mitarbeiter eingesetzt werden oder an der er teilnehmen soll.
Die Anerkennung der Eignung und Befähigung des ehrenamtli-
chen Mitarbeiters ist im Antrag nach § 3 Abs. 1 Satz 1 vom Trä-
ger zu bescheinigen.

§ 2

(1) Sonderurlaub für die in § 1 bezeichneten Veranstaltungen
und Maßnahmen ist nur zu gewähren, wenn diese von einem
nach § 75 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder-
und Jugendhilfe in der Fassung der Bekanntmachung vom

Foto: FW Hattingen
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Aus der Normenarbeit

die Brandbekämpfung; Deutsche Fas-
sung prEN 469:2003
Preis: 70,80 €

– E DIN EN 1866 Fahrbare Feuerlöscher; Deutsche Fas-
sung prEN 1866:2003
Preis: 65,90 €

– E DIN EN 146372 Schlösser und Baubeschläge – Elek-
trisch gesteuerte Feststellanlagen für
Feuer-/Rauchschutztüren – Anforde-
rungen, Prüfverfahren und Wartung;
Deutsche Fassung prEN 14637:2003
Preis: 82,10 €

Veröffentlichungen sind zu beziehen durch:
Beuth Verlag GmbH,

10772 Berlin
Tel. (030) 26 01-20 60,
Fax: (030) 26 01-12 60
E-Mail: info@beuth.de

Veröffentlichungen des FNFW, des NA-
Bau und des NPS im April 2003

Norm (erhältlich beim Beuth Verlag)

– DIN EN 1846-3 Feuerwehrfahrzeuge – Teil 3: Fest
eingebaute Ausrüstung – Sicherheits-
und Leistungsanforderungen; Deut-
sche Fassung EN 1846-3:2002
Preis: 61,20 €

Norm-Entwürfe (an FNFW-LA, -Vt. Bf, -IM, -Lfs, O/V
und betr. AA)

– E DIN EN 2/A1 Brandklassen; Deutsche Fassung EN
2:1992/prA1:2003
Preis: 16,60 €

– E DIN EN 4691 Schutzkleidung für die Feuerwehr –
Laborprüfverfahren und Leistungsan-
forderungen für Schutzkleidung für

6. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3546) in der jeweils geltenden
Fassung anerkannten Träger der freien Jugendhilfe oder von ei-
nem Träger der öffentlichen Jugendhilfe selbst oder in seinem
Auftrag von einem öffentlichen oder anderen anerkannten Trä-
ger der Weiterbildung durchgeführt werden.

§ 4

Sonderurlaub nach diesem Gesetz ist bis zu acht Arbeitstagen
im Kalenderjahr zu gewähren, Der Sondeurlaub kann auf
höchstens drei Veranstaltungen oder Maßnahmen im Kalender-
jahr aufgeteilt werden; er ist nicht auf das nächste Jahr über-
tragbar.

§ 5

Die in § 2 genannten Träger und Trägergruppen erhalten auf
Antrag von den Landschaftsverbänden nach Maßgabe des
Haushaltsplans Landesmittel zum vollen oder teilweisen Aus-
gleich des Verdienstausfalls, der ehrenamtlichen Mitarbeitern
infolge der Inanspruchnahme von Sonderurlaub für die Teilnah-
me an Maßnahmen im Sinne des § 1 entsteht.

2. Verordnung über den Sonderurlaub der Beamtinnen
und Beamten und Richterinnen und Richter im Lande
Nordrhein-Westfalen

§ 7

Urlaub für ehrenamtliche Mitarbeit
in der Jugendhilfe

(1) Beamtinnen und Beamten, die ehrenamtlich in der Jugend-
hilfe tätig sind, das 16. Lebensjahr vollendet haben und deren
Eignung und Befähigung zur ehrenamtlichen Mitarbeiterin oder
zum ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Jugendhilfe in entspre-
chender Anwendung des § 1 Abs. 3 des Sonderurlaubsgesetzes

nachgewiesen ist, kann Urlaub zu folgenden Zwecken bewil-
ligt werden, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen:

1. für die leitende und helfende Tätigkeit, die in Jugendferi-
enlagern, bei Jugendreisen, Jugendwandern, Jugendfreizeit-
und Jugendsportveranstaltungen und internationalen Be-
gegnungen ausgeübt wird,

2. zur erzieherischen Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen in Heimen und ähnlichen Einrichtungen im Rahmen
der Familien- und Kindererholung,

3. zur Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie
Fachtagungen in Fragen der Jugendhilfe, wenn diese einer
Aufgabe nach Nummer 1 und 2 dienen oder auf sie vorberei-
ten,

(2) Urlaub ist nur zu gewähren, wenn die Veranstaltungen und
Maßnahmen von einem nach § 75 des Achten Buches des Sozial-
gesetzbuchs – Kinder- und Jugendhilfe – anerkannten Träger der
freien Jugendhilfe oder von einem Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe selbst oder in seinem Auftrag von einem öffentlichen
oder anderen anerkannten Träger der Weiterbildung durchgeführt
werden.

(3) Der Urlaub darf, auch wenn er für mehrere der in Absatz 1
Nummer 1 bis 3 genannten Anlässe bewilligt wird, insgesamt
zwölf Arbeitstage einschließlich Reisetage im Urlaubsjahr nicht
übersteigen. Der Urlaub kann auf höchstens drei Veranstaltun-
gen innerhalb des Urlaubsjahres verteilt werden.

Es muss also rechtzeitig unter Bezugnahme auf die für jeden
Jugendfeuerwehrwart/jede Jugendfeuerwehrwartin einschlä-
gigen Rechtsvorschriften versucht werden, für die Jugendfrei-
zeiten Befreiung von der Arbeits- oder Dienstpflicht zu erhal-
ten. Auf die Anzahl der Freistellungstage muss ausdrücklich
noch einmal hingewiesen werden, weil sie unterschiedlich ist.

Dr. Klaus Schneider
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NA Feuerwehrwesen (FNFW)

DIN EN 1846-3:2002-..

Feuerwehrfahrzeuge – Teil 3: Fest eingebaute Ausrüstung
– Sicherheits- und Leistungsanforderungen; Deutsche
Fassung EN 1846-3:2002

Die Europäische Norm ist im CEN/TC 192 „Ausrüstung für
die Feuerwehr“ (Sekretariat: BSI, Großbritannien) unter Fe-
derführung der CEN/TC 192/WG 3 „Feuerwehrfahrzeuge“
erstellt worden. National ist der FNFW-Arbeitsausschuss
(AA) 192.3A „Allgemeine Anforderungen an Feuerwehrfahr-
zeuge; Löschfahrzeuge“ für die Bearbeitung zuständig.

Dieser dritte Teil vervollständigt die derzeitigen Normen der
Reihe DIN EN 1846 für Feuerwehrfahrzeuge (Teil 1 beinhal-
tet die Nomenklatur und Bezeichnung, Teil 2 die allgemei-
nen Sicherheits- und Leistungsanforderungen) und spezifi-
ziert die Sicherheits- und Leistungsanforderungen sowie die
Prüfverfahren für nachfolgende Ausrüstungen, die fest in Feu-
erwehrfahrzeuge eingebaut sind:

– löschtechnische Einrichtungen für Wasser;

– löschtechnische Einrichtungen für Löschmittelzusatz;

– Werfer;

– Entnahmehilfen.

DIN EN 1846-3 gilt für Fahrzeuge nach DIN EN 1846-1, je-
doch nicht für Fahrzeuge zur Personenbeförderung, nicht für
Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von unter 2 Tonnen,
nicht für Boote, Flugzeuge, Eisenbahnen, Krankenwagen so-
wie Flugfeldfahrzeuge, welche den Empfehlungen der Inter-
nationalen Zivilen Luftfahrtbehörde (ICAO, International
Civil Aviation Organisation) entsprechen.

Die Norm wurde als harmonisierte Norm erarbeitet und stellt
dabei u.a. ein Mittel zum Erreichen der Übereinstimmung mit
den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der EGMaschi-
nen-Richtlinie und zugehöriger EFTA-Regelungen bereit.
Aus diesem Grund sind auf der Basis einer durchgeführten
Gefährdungsanalyse alle für den bestimmungsgemäßen Ge-
brauch signifikanten Gefährdungen aufgeführt, die Sicher-
heitsanforderungen und Schutzmaßnahmen zur Beseitigung
oder Reduzierung des Risikos genannt sowie deren Prüfung
beschrieben. Ebenfalls enthalten sind die Mindestanforderun-

gen an die Leistungsfähigkeit der oben genannten Ausrüstun-
gen, ohne die ein erfolgreicher Feuerwehreinsatz nicht mög-
lich ist. M. Behrens

DIN EN 2/A1:2003-04 (Entwurf)

Brandklassen; Deutsche Fassung EN 2:1992/prA1:2003

Die Änderung A1 zur Europäischen Norm EN 2 ist vom Tech-
nischen Komitee CEN/TC 70 „Handbetätigte Geräte für die
Brandbekämpfung“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) erar-
beitet worden und wird national vom gleichnamigen Fachbe-
reichsausschuss (FBA) 70 des FNFW betreut.

Der Norm-Entwurf beinhaltet die Aufnahme der Brandklas-
se F für Fettbrände in Frittier- und Fettbackgeräten.

M. Behrens

DIN EN 1866:2003-04 (Entwurf)

Fahrbare Feuerlöscher; Deutsche Fassung prEN 1866:2003

Der europäische Norm-Entwurf ist vom Technischen Komi-
tee CEN/TC 70 „Handbetätigte Geräte für die Brandbekämp-
fung“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) erarbeitet worden
und wird national vom gleichnamigen Fachbereichsausschuss
(FBA) 70 des FNFW betreut. Er wurde aufgrund der ver-
pflichtenden Umsetzung der EU-Richtlinie 97/23/EG im Ein-
stufigen Annahmeverfahren („UAP-Verfahren“) erstellt, das
das Umfrageverfahren mit der Formellen Abstimmung ver-
bindet.

Gegenüber DIN EN 1866:1998-11 sind aus Dringlichkeits-
und Prioritätsgründen lediglich die Anforderungen an die
drucktragenden Teile entsprechend den geforderten Festle-
gungen der Richtlinie 97/23/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. Mai 1997 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über Druckgeräte angepasst
worden. Nach Verabschiedung dieses europäischen Norm-
Entwurfs prEN 1866:2003 als spätere Norm ist vom CEN/TC
70 vorgesehen, den gesamten technischen Inhalt der Norm
unverzüglich zu überprüfen und gegebenenfalls zu überarbei-
ten. Das Ergebnis dieser zukünftigen Gesamtüberarbeitung
wird dann in einem neuen Norm-Entwurf der Öffentlichkeit
zur Stellungnahme vorgelegt. M. Behrens

Mitteilungen des DIN

Keine Reparaturen von Hydraulikleitungen mehr

Im März 2001 hat der für hydraulische Rettungsgeräte
zuständige Arbeitsausschuss 192.7 des FNFW im DIN mit-
geteilt, das aus seiner Sicht keine Bedenken gegen die
gängige Praxis bestehen, Hydraulikleitungen an Rettungs-
geräten der Feuerwehr, die im besonders durch Knickung
beanspruchten Endbereich beschädigt sind, geringfügig
zu kürzen und neue Fittings und/oder Kupplungen anzubrin-
gen.

Nunmehr sind dem Arbeitsausschuss durch die Hersteller
von Hydraulikleitungen neuere Erkenntnisse über das Alte-
rungsverhalten von Hydraulikleitungen zugegangen. Danach
kann bei benutzten Hydraulikleitungen aufgrund möglicher
Veränderungen durch den Einfluss der Hydraulikflüssigkeit
auf die innere Dichtschicht und/oder die äußere Schutzschicht
(aus Kunststoff oder synthetischem Kautschuk) der erforder-
liche Kraft- und Formschluss neu eingepresster Fittings
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oder Kupplungen nicht mit der nötigen Sicherheit hergestellt
werden.

Aus Gründen der Produkthaftung lehnen daher die Hersteller
unter Bezug auf die europäische Sicherheitsgrundnorm
DIN EN 982 „Sicherheit von Maschinen – Sicherheitstechni-
sche Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und deren
Bauteile – Hydraulik; Deutsche Fassung EN 982:1996“ das
Neueinpressen von Schlauchleitungen ab.

Der Arbeitsausschuss 192.7 zieht daher seine Aussage des
Jahres 2001 zurück und empfiehlt den Feuerwehren in
Deutschland:

a) keine Reparaturen beschädigter Hydraulikschläuche mehr
durchzuführen bzw. durchführen zu lassen;

b) bei der Beurteilung von Beschädigungen als Ausson-
derungskriterium von Hydraulikschläuchen einen sehr
scharfen Maßstab anzulegen. Schon geringfügige Beschä-
digungen, die bis auf die Druckträgerschichten reichen
(„Ritzer“) sowie geringfügige, jedoch mit bloßem
Auge feststellbare Verformungen sind Aussonderungskri-
terien;

c) Hydraulikschläuche an Rettungsgeräten der Feuerwehr
nach längstens10 Jahren Nutzungsdauer auszusondern.

Ltd.BD H.-J. Gressmann
Obmann des Arbeitsausschusses 192.7

im DIN-FNFW

Lansing Fahrzeugbau liefert ersten UNITRA-Schlauchanhänger aus

Die Firma Lansing Fahrzeugbau GmbH hat ihren ersten
UNITRA-Schlauchanhänger ausgeliefert. Neben den Infomo-
bilen für Veranstaltungen an Schulen u.ä. und dem Logistik-
Gerätewagen hat das Vredener Traditionsunternehmen mitt-
lerweile die dritte Feuerwehr-Fahrzeugbaureihe im Produk-
tionsprogramm.

Zielstellung für diese Anhängerart war es, eine Alternative
mit erheblichen Kostenvorteilen gegenüber einem entspre-
chend ausgestatteten LKW zu finden, der den Erfordernissen
in ländlichen Gebieten, variabel fahrbar mit allen Zugfahrzeu-
gen, feuerwehrtechnisch komplett bestückt und in kürzester
Zeit vor Ort einsatzbereit ist.

In enger Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr
Legden wurde das Anforderungsprofil erstellt und das Fahr-
zeug gemäß Lastenheft konstruiert.

Dieser Schlauchanhänger, basierend  auf die UNITRA-Bau-
reihe, wird auf einem feuerverzinkten Fahrgestell und der
Aufbau aus Aluminium-Hohlprofilen gefertigt.

In Buchten gelagerte 1.200 Meter Schlauchlänge sind in we-
nigen Minuten einsatzbereit, gerade in ländlichen Gebieten
ein besonderer Vorteil. Die leistungsfähige Tragkraftspritze,
im Frontbereich angeordnet, ist auf einem ausfahrbaren
Schlitten montiert. Aluminium-Rolltore ermöglichen einen
schnellen behinderungsfreien Zugriff. Umfangreiche Stau-
möglichkeiten befinden sich oberhalb der Schlauchpakete, zu
öffnen durch mit Gasdruckfeder unterstützten Flügeltüren.
Die Schlauchentnahme wird behinderungsfrei gewährleistet
durch die nach oben faltbare Rückwandtür.

Die Gesamtkonzeption dieses Anhängers berücksichtigt ne-
ben den Einsatzanforderungen im besonderen Maße die War-
tungsfreiheit und die lange Haltedauer.

Weitere Infos:
Lansing Fahrzeugbau GmbH

Bernd Honekamp
Produktmanagement Feuerwehr

Heisenbergstr. 6
48691 Vreden

E-Mail: Bernd.Honekamp@lansing.de
Tel. 0 25 64/93 05 31

Aus der Industrie
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Organ der Feuerwehren im Lande Nordrhein-Westfalen

HPS 6100 (Head Protection System) – der neue Feuerwehrhelm von Dräger Safety
Die Dräger Safety (Lübeck) hat mit dem
HPS 6100 einen neuen Feuerwehrhelm
nach einer zehnmonatigen Entwicklungs-
zeit in Zusammenarbeit mit der Schu-
berth Helme GmbH (Braunschweig) vor-
gestellt.

Dieser Helm schützt auch bei extremen
Hitzebedingungen und erfüllt durch die
Helmschale aus dem hochtemperatur-
beständigen Material Duroplast sowie
der Innenausstattung aus flammfestem
und waschbarem Nomex die Anforde-
rungen an einen sicheren Sitz und Tra-
gekomfort.

Der patentierte Supra-Adapter ermög-
licht das sichere und schnelle Anlegen
und Tragen einer Dräger-Maske.

Beim Einsatz einer Maske mit Kopf-
spinne stellt dies die Kopfgrößen-
Schnellverstellung des Helmes ebenso
sicher.

Die Dreipunkt-Bebänderung aus
Aramid, das Nomex-Haarnetz sowie
das Kopfband aus waschbarem „kole-
der“ sind wesentliche Punkte des neuen
Helmes für Sicherheit und Tragekom-
fort.

Vielfältiges Zubehör und Anbrin-
gungsmöglichkeiten von Identifika-
tionsmerkmalen ermöglichen die An-
passung des Helms an die individuellen
Bedürfnisse.

Neben den vorgeschriebenen Zulassun-
gen hat der Helm auch den Flame-
Engulfment-Test und den BUK-Test
(Hochtemperatur-Bestrahlungstest) be-
standen.

Weitere Infos:
Dräger Safety AG & Co KG

Revalstraße 1
D-23560 Lübeck

www.draeger-safety.de
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www.brandschutz-zeitschrift.de

Jetzt bereits in 3. Auflage!
»Mehrmaliges Lesen erscheint angebracht.«

Das Buch lässt den Leser alle Arten von Feuerwehrein-
sätzen unter einem völlig neuen Blickwinkel betrachten.
Bisher Selbstverständliches wird in Frage gestellt. 
Anhand von Beispielen wird gezeigt, wie die Qualität
der Arbeit der Feuerwehr erheblich gesteigert werden
kann. Das Buch versteht sich nicht als Fachbuch, 
sondern eher als provozierende Lektüre, die dem Leser
schonungslos und eindringlich Defizite in der Einsatz-
entwicklung offenbart. Konkrete Beispiele und Lösungs-
ansätze sind leicht verständlich und lassen sich so im
Einsatz anwenden.

Der Autor: 
Dr. Markus Pulm ist Oberbrandrat bei der Berufsfeuer-
wehr Karlsruhe und Leiter der Abteilung Aus- und Fort-
bildung.

Pressestimmen zur 2. Auflage:

»Provokation oder ernst zu nehmender 
Beitrag zur Reform unserer taktischen Überle-
gungen? Ich denke Letzteres. – Mehrmaliges

Lesen erscheint angebracht.«
Helmut Thies in FLORIAN HESSEN

»... für die Aus- und Weiterbildung von 
Feuerwehrmitgliedern eine willkommene 

Erweiterung der Fachliteratur, die in keiner
Feuerwehrbibliothek fehlen sollte«

Bewertung: ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ = sehr gut
FEUERWEHRMAGAZIN

NEU

W. Kohlhammer GmbH · Verlag für Feuerwehr und Brandschutz · 70549 Stuttgart 
Tel. 0711/7863 - 7280 · Fax 0711/7863 - 8430 · vertrieb@kohlhammer.de · www.kohlhammer.de

Markus Pulm

Falsche Taktik – 
Große Schäden
3., überarbeitete und erweiterte Auflage
2003. 128 Seiten, farbig. 
Kart. 1 17,–
ISBN 3-17-018005-3

1. Auflage 2002
2. Auflage 2002
3. Auflage 2003
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